
 

 

Ihre Steuerkanzlei informiert.

Steuerbüro
Andreas Fiedler
Trieber Weg 6a
96272 Hochstadt am Main

SCHAUFENSTER

STEUERN
05/2018
Termine
Steuern und Sozialversicherung

Grundsteuer I
Steuerzahlerbund warnt vor Mehrbelastungen
der Bürger

Grundsteuer II
Kein Splittingtarif für Lebenspartner

Andreas Fiedler

Trieber Weg 6a, 96272 Hochstadt am Main

Telefon: 09574/65431-0 | Telefax: 09574/65431-23

www.fiedler-steuerberater.de | info@fiedler-steuerberater.de

Sehr geehrte Mandanten,

bei einem Schneeballsystem handelt es sich keinesfalls um eine Win-

tersportaktivität. Tatsächlich verbirgt sich dahinter ein handfester

Betrug: Gutgläubigen Anlegern werden fiktive Gewinne bescheinigt,

welche direkt wieder thesauriert werden. Wird der Schwindel aufge-

deckt, ist das Geld meist weg.

Der Fiskus hält sich dabei schadlos, denn die gefestigte Rechtsprechung

sagt, dass auch die Gewinne auf dem Papier als Einnahmen aus Kapital-

vermögen versteuert werden müssen, wenn der Betreiber des Schnee-

ballsystems zur Auszahlung der gutgeschriebenen Beträge bereit und

fähig gewesen wäre.

Diese Besteuerungswut bremst das FG Nürnberg (Az: 3 K 348/17)

ein wenig aus. Im Streitfall erhielt das Betrugsopfer eine Abrechnung

über Scheingewinne, bei denen sogar die Abgeltungssteuer abgezogen

wurde.

Weil jedoch die Abgeltungssteuer weder angemeldet noch ans Finanz-

amt abgeführt wurde, wollte der Fiskus die Scheingewinne noch ein-

mal in der Einkommensteuererklärung besteuern. Dies lehnte das FG

ab, weil die bescheinigte Abgeltungssteuer auch in einem solchen Fall

abgeltende Wirkung hat. Weder in der Gesetzesbegründung noch im

Gesetz selbst gibt es nämlich Anhaltspunkte dafür, dass die Abgel-

tungswirkung nur greift, wenn die Steuer angemeldet und abgeführt

worden ist.

Vereinfacht gesagt gilt daher: Wenn nicht vorhandene Scheingewinne

der Besteuerung unterliegen, dann wirkt eine nicht abgeführte Kapi-

talertragsteuer auch abgeltend. Quasi eine abgeltende Scheinbesteue-

rung von Scheingewinnen. Vorerst zumindest, denn ganz scheinheilig

hat die Finanzverwaltung die Revision (Az: VIII R 17/17) eingelegt.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Ihr Team vom Steuerbüro

Andreas Fiedler
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle  
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

11.05.

�� Umsatzsteuer

�� Lohnsteuer

�� Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.05. für den Eingang der 

Zahlung.

15.05.

�� Gewerbesteuer

�� Grundsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 18.05. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Mai 2018

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spä-

testens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Mai 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 29.05.2018.

Anmerkung: In Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-

Westfalen, Rheinland-Pfalz, im Saarland und in Teilen Sachsens sowie 

Thüringens ist der 31.5.2018 ein Feiertag (Fronleichnam). Aus diesem 

Grund endet die Abgabefrist für die Einkommensteuer-, Umsatzsteu-

er- und Gewerbesteuer-Erklärung in diesen Bundesländern erst am 

1.6.2018 (Freitag). Des Weiteren müssen die Sozialversicherungs-

beiträge für den Monat Mai in diesen Ländern bereits bis spätestens 

28.5.2018 (Montag) gezahlt werden.

Grundsteuer I: Bemessung ist verfassungswidrig

Die Regelungen des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbewertung von 

Grundvermögen in den „alten“ Bundesländern sind jedenfalls seit Be-

ginn des Jahres 2002 mit dem allgemeinen Gleichheitssatz unvereinbar. 

Das Festhalten des Gesetzgebers an dem Hauptfeststellungszeitpunkt 

von 1964 führt zu gravierenden und umfassenden Ungleichbehand-

lungen bei der Bewertung von Grundvermögen, für die es keine ausrei-

chende Rechtfertigung gibt. Mit dieser Begründung hat das Bundesver-

fassungsgericht (BVerfG) die Vorschriften für verfassungswidrig erklärt 

und bestimmt, dass der Gesetzgeber spätestens bis zum 31.12.2019 

eine Neuregelung zu treffen hat. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen die 

verfassungswidrigen Regeln weiter angewandt werden. Nach Verkün-

dung einer Neuregelung dürfen sie für weitere fünf Jahre ab der Verkün-

dung, längstens aber bis zum 31.12.2024 angewandt werden.

Hintergrund: Einheitswerte für Grundbesitz werden nach den Vor-

schriften des Bewertungsgesetzes in den „alten“ Bundesländern noch 

heute auf der Grundlage der Wertverhältnisse zum 01.01.1964 ermit-

telt und bilden die Grundlage für die Bemessung der Grundsteuer. Der 

Entscheidung liegen fünf Verfahren, drei Richtervorlagen des Bundes-

finanzhofs (BFH) und zwei Verfassungsbeschwerden, zugrunde. Die 

Klägerinnen und Kläger der Ausgangsverfahren beziehungsweise Be-

schwerdeführerinnen und Beschwerdeführer sind Eigentümer bebau-

ter Grundstücke in verschiedenen „alten“ Bundesländern, die jeweils 

vor den Finanzgerichten gegen die Festsetzung des Einheitswertes ih-

rer Grundstücke vorgegangen sind. In drei Revisionsverfahren hat der 

BFH die Verfahren ausgesetzt und dem BVerfG die Frage vorgelegt, ob 

die einschlägigen Vorschriften des Bewertungsgesetzes wegen Versto-

ßes gegen den allgemeinen Gleichheitssatz verfassungswidrig sind. 

Mit den Verfassungsbeschwerden wurde im Wesentlichen ebenfalls 

eine Verletzung des allgemeinen Gleichheitssatzes gerügt.

Das BVerfG führt zunächst aus, dass die in seiner Rechtsprechung ent-

wickelten Grundsätze zur Anwendung des allgemeinen Gleichheitssatzes 

im Steuerrecht auch auf der Ebene der Ermittlung der Besteuerungs-

grundlagen eine gleichheitsgerechte Ausgestaltung der Wertbemes-

sung verlangten. Die Aussetzung einer erneuten Hauptfeststellung der 

Einheitsbewertung über einen langen Zeitraum führe systembedingt in 

erheblichem Umfang zu Ungleichbehandlungen durch ungleiche Bewer-

tungsergebnisse. Infolge der Anknüpfung an die Wertverhältnisse zum 

01.01.1964 spiegelten sich die wertverzerrenden Auswirkungen des über-

langen Hauptfeststellungszeitraums in den einzelnen Bewertungsele-

menten sowohl des Ertragswert- als auch des Sachwertverfahrens wider.

Die im Gesetz vorgesehene periodische Wiederholung der Haupt-

feststellung sei zentral für das vom Gesetzgeber selbst so gestaltete 

Bewertungssystem. Ihm liege der Gedanke zugrunde, dass die den 
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Verkehrswert der Grundstücke bestimmenden Verhältnisse einheitlich 

zum Zeitpunkt der Hauptfeststellung möglichst realitätsnah abgebil-

det werden. Da diese Verhältnisse während der folgenden Jahre eines 

Hauptfeststellungszeitraums typischerweise verkehrswertrelevanten 

Veränderungen unterliegen, bedürfe es in regelmäßigen und nicht zu 

weit auseinanderliegenden Abständen einer neuen Hauptfeststellung.

Die aus der Überdehnung des Hauptfeststellungszeitraums folgenden 

flächendeckenden, zahlreichen und erheblichen Wertverzerrungen bei 

der Einheitsbewertung des Grundvermögens führen laut BVerfG zu ent-

sprechenden Ungleichbehandlungen bei der Erhebung der Grundsteuer.

Das Ziel der Verwaltungsvereinfachung rechtfertige die durch die an-

dauernde Aussetzung des Hauptfeststellungszeitpunkts verursachten 

Wertverzerrungen nicht. Gründe der Typisierung und Pauschalierung 

rechtfertigen ebenfalls nicht die Aussetzung der Hauptfeststellung 

und ihre Folgen. Schließlich könnten weder eine gemessen am Ver-

kehrswert generelle Unterbewertung des Grundvermögens noch die 

vermeintlich absolut geringe Belastungswirkung der Grundsteuer ver-

mögen die Wertverzerrungen rechtfertigen.

Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 10.04.2018, 1 BvL 11/14, 1 BvR 

889/12, 1 BvR 639/11, 1 BvL 1/15 und 1 BvL 12/14

Grundsteuer II: Steuerzahlerbund warnt vor  
Mehrbelastungen der Bürger 

Nachdem das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) entschieden hat, 

dass die Grundsteuer reformiert werden muss, fordert der Bund der 

Steuerzahler (BdSt), dass sich Bund und Länder nun schnell auf ein 

neues Berechnungsmodell für die Grundsteuer einigen. „Für Mieter 

und Eigentümer darf es nicht teurer werden“, betont der stellvertre-

tende BdSt-Präsident Zenon Bilaniuk.

Die Politik verlange von Bauherren und Wohnungswirtschaft, bezahl-

baren Wohnraum zu schaffen. Dann müsse sie auch dafür sorgen, dass 

die Wohnnebenkosten nicht steigen. Steuern und Abgaben dürften 

nicht zur zweiten Miete oder doppelten Belastung werden.

Praktisch hält der BdSt ein Einfachmodell für sinnvoll. Ein solches Mo-

dell hätten Hamburg und Bayern bereits vorgeschlagen. Dabei würden 

für die Grundstücksberechnung lediglich die Grundstücksgröße und 

Wohnfläche angesetzt. „Das ist für den Bürger transparent und einfach 

umsetzbar“, sagt Bilaniuk. Es gelte, die Grundsteuer auf eine rechtssi-

chere Basis zu stellen.

Bund der Steuerzahler e.V., PM vom 10.04.2018

Grundsteuer III: Steuergewerkschaft fordert  
personelle und technische „Aufrüstung“ der  
Bewertungsstellen in den Finanzämtern

Vor dem Hintergrund des Karlsruher Urteils zur Grundsteuer fordert 

die Deutsche Steuer-Gewerkschaft (DSTG) eine personelle und tech-

nische „Aufrüstung“ der Bewertungsstellen in den Finanzämtern.

Für Kalenderjahre ab 2025 sei dem BVerfG-Urteil zufolge eine Grund-

steuererhebung auf der Basis früherer bestandskräftiger Einheitswert- 

oder Grundsteuermessbescheide ausgeschlossen. Damit blieben den 

Ländern nur knappe sieben Jahre, um ihre Bewertungsstellen in den 

Finanzämtern auf die bevorstehende Mammutaufgabe der Neubewer-

tung von rund 35 Millionen Grundstücken vorzubereiten. Vor diesem 

Hintergrund fordert DSTG-Chef Thomas Eigenthaler entschiedenes 

Handeln: „Bund, Länder und Kommunen müssen jetzt gemeinsam an 

einem Strang ziehen und sich zügig auf ein machbares Reformkon-

zept einigen – am besten im engen Austausch mit den zuständigen 

Finanzbehörden, die das entscheidende Umsetzungs-Know-how ha-

ben.“ Schon jetzt stehe fest, dass die Bewertungsstellen derzeit weder 

personell noch technisch für eine neue Hauptfeststellung bei über 35 

Millionen Grundstückseinheiten gerüstet sind.

Besonders kritisch sei vor allem der Zeitfaktor. „Je spitzer wir künftig 

rechnen müssen, desto länger wird es dauern. Insofern sind alle Betei-

ligten gut beraten, jetzt sämtliche Parameter und Experteneinschät-

zungen bei der Konstruktion des neuen Grundsteuer-Systems zu be-

rücksichtigen“, so Eigenthaler.

Deutsche Steuer-Gewerkschaft, PM vom 10.04.2018
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Ausbildungsschule einer Lehramtsreferendarin ist 
Mittelpunkt ihrer beruflichen Tätigkeit

Die Ausbildungsschule einer Lehramtsreferendarin stellt den ortsge-

bundenen Mittelpunkt deren beruflicher Tätigkeit und damit deren 

regelmäßige Arbeitsstätte im Sinne des § 9 Absatz 1 S. 3 Nr. 4 Einkom-

mensteuergesetz alter Fassung (EStG a.F.) dar. Dies hat das Finanzge-

richt (FG) Münster entschieden.

Die Beteiligten stritten darüber, ob die Fahrten der Klägerin zu deren 

Ausbildungsschule im Lehramtsreferendariat als Fahrten zwischen 

Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte oder als Dienstreisen zu 

berücksichtigen sind. Das FG entschied, dass die Fahrten nicht nach 

Dienstreisegrundsätzen zu behandeln und damit nur im Rahmen der 

gesetzlich geregelten Entfernungspauschale mit 0,30 Euro für jeden 

vollen Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung und regelmäßiger 

Arbeitsstätte als Werbungskosten abzugsfähig seien.

Es führt dazu aus, dass die Klägerin während ihres Ausbildungsver-

hältnisses im Rahmen des Referendariats für Lehramtsanwärter die 

Ausbildungsschule (eine Grundschule) nicht nur gelegentlich, sondern 

wöchentlich an vier Tagen und deshalb mit einer gewissen Nachhal-

tigkeit aufgesucht habe. Unerheblich sei, dass die Zuweisung auf die 

Dauer des Referendariats beschränkt war und geändert werden konn-

te. Dies stehe  dem Vorliegen einer regelmäßigen Arbeitsstätte nicht 

entgegen. Denn ein in einer dauerhaften, ortsfesten betrieblichen Ein-

richtung seines Arbeitgebers beschäftigter Arbeitnehmer sei nach der 

Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes nicht allein deshalb auswärts 

tätig, weil er eine Probezeit vereinbart hat, unbedingt versetzungsbe-

reit oder befristet beschäftigt ist (Urteil vom 06.11.2014, VI R 21/14).

Die Ausbildung in der Grundschule habe auch den ortsgebundenen 

Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit der Klägerin gebildet. Das Refe-

rendariat entspreche einem Ausbildungsverhältnis. Im Rahmen eines 

solchen sei grundsätzlich davon auszugehen, dass der Ausbildungsbe-

trieb den ortsgebundenen Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit des 

Auszubildenden darstellt. Die Ausbildungsschule entspreche im Streit-

fall dem Ausbildungsbetrieb, während die (theoretische) Ausbildung 

im Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung mit der Ausbildung 

in einer Berufsschule vergleichbar sei. 

Etwas anderes ergibt sich laut FG auch nicht aufgrund des Umstandes, 

dass ein bedeutsamer Teil der Abschlussnote des zweiten Staatsexa-

mens durch das Seminar am Zentrum für schulpraktische Lehreraus-

bildung bestimmt wird. Hierdurch unterscheide sich das Referendariat 

von Lehramtsanwärtern nicht von anderen Ausbildungsverhältnissen, 

bei denen die Abschlussnote ebenfalls maßgeblich von den Noten 

in der Berufsschule abhängt. Den qualitativen Schwerpunkt des Re-

ferendariats für Lehramtsanwärter bilde gleichwohl die (praktische) 

Ausbildung in der Schule. Die theoretische Ausbildung der Lehrer er-

folge im Wesentlichen im Rahmen des Studiums an der Universität, 

das mit dem ersten Staatsexamen abgeschlossen wird. Dass der qua-

litative Schwerpunkt des Ausbildungsverhältnisses in der Tätigkeit in 

der Schule liegt, ergibt sich nach Auffassung des FG auch daraus, dass 

die Tätigkeit an der Schule (vier Tage pro Woche) gegenüber der Aus-

bildung im Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung (ein Tag pro 

Woche) auch in quantitativer Hinsicht den Schwerpunkt der Tätigkeit 

im Rahmen des Referendariats ausgemacht hat.

FG Münster, Urteil vom 20.04.2016, 7 K 2639/14 E, rechtskräftig

Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit: 
Steuerfreiheit nicht von entsprechender Einordnung 
des Arbeitgebers abhängig

Werden nachweislich Zuschläge für tatsächlich geleistete Sonntags-, 

Feiertags- oder Nachtarbeit neben dem Grundlohn gezahlt, kann der 

Arbeitnehmer die Steuerfreiheit im Rahmen der Einkommensteuer-

veranlagung auch dann geltend machen, wenn der Arbeitgeber die 

Zuschläge im Lohnsteuerabzugsverfahren nicht als steuerfrei behan-

delt hat. Etwaige Fehler beim Lohnsteuerabzug können im Rahmen 

der Einkommensteuerveranlagung berichtigt werden; der Inhalt der 

Lohnsteuerbescheinigung entfaltet im Rahmen der Einkommensteu-

erveranlagung des Arbeitnehmers keine Bindungswirkung. Dies stellt 

der BFH in einem Verfahren klar, in dem das Finanzamt die Zulassung 

der Revision gegen ein Urteil des Finanzgerichts (FG) begehrt hatte.

Dabei hatte es die Frage für grundsätzlich bedeutsam gehalten, „ob 

Umstände in der Rechtssphäre des Arbeitgebers es ermöglichen, nach 

Ablauf des Kalenderjahres Einzelabrechnungen von Zuschlägen durch 

Angestellte
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den Arbeitnehmer in dessen Veranlagungsverfahren vorzunehmen, 

die die rechtliche Qualität der gezahlten Zuschläge als steuerfrei oder 

steuerpflichtig neu einordnen, obwohl der Arbeitgeber diese Zuschlä-

ge als steuerpflichtig behandelt hatte“.

Diese Frage wäre laut BFH allerdings in dem angestrebten Revisions-

verfahren nicht klärbar, weil sie sich allenfalls unter Zugrundelegung 

eines vom FG nicht festgestellten Sachverhalts stellen könnte. Nach 

ständiger Rechtsprechung fehle es an der Klärungsfähigkeit einer 

Rechtsfrage, wenn der Beschwerdeführer von einem anderen als dem 

vom FG festgestellten, mit Verfahrensrügen nicht angegriffenen Sach-

verhalt ausgeht.

Nach § 3b Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) seien Zuschlä-

ge, die für tatsächlich geleistete Sonntags-, Feiertags- oder Nacht-

arbeit neben dem Grundlohn gezahlt werden, steuerfrei, soweit sie 

bestimmte Prozentsätze des Grundlohns nicht übersteigen. Die Steu-

erbefreiung setze voraus, dass die neben dem Grundlohn gewährten 

Zuschläge für tatsächlich geleistete Sonntags-, Feiertags- oder Nacht-

arbeit gezahlt worden sind, und erfordere grundsätzlich Einzelaufstel-

lungen der tatsächlich erbrachten Arbeitsstunden an Sonntagen, Feier-

tagen oder zur Nachtzeit. Dadurch solle von vornherein gewährleistet 

werden, dass ausschließlich Zuschläge steuerfrei bleiben, bei denen 

betragsmäßig genau feststeht, dass sie nur für die Sonntags-, Feier-

tags- oder Nachtarbeit gezahlt werden und keine allgemeinen Gegen-

leistungen für die Arbeitsleistung darstellen. Hieran fehle es jedoch, 

wenn die Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit lediglich allgemein 

abgegolten wird, da hierdurch weder eine Zurechnung der Sache nach 

(tatsächlich geleisteter Arbeit während begünstigter Zeiten) noch der 

Höhe nach (Steuerfreistellung nur nach Prozentsätzen des Grund-

lohns) möglich ist.

Nach den tatsächlichen Feststellungen des FG habe die Arbeitgeberin 

des Klägers die streitigen Zulagen für tatsächlich vom Kläger an Sonn- 

und Feiertagen oder zur Nachtzeit geleistete Arbeit gezahlt. Bei den 

Zulagen habe es sich nach den Feststellungen des FG somit nicht um 

pauschale Zuwendungen der Arbeitgeberin an den Kläger gehandelt. 

Das Beschwerdevorbringen des Finanzamtes beruhe demgegenüber 

auf der Sachverhaltsannahme, dass die Arbeitgeberin pauschal ge-

zahlte Zuschläge an den Kläger geleistet habe. Soweit das Finanzamt 

die Würdigung des FG in Zweifel zieht, dass die streitigen Zuschläge 

für tatsächlich geleistete Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit und 

nicht als Pauschalen gezahlt worden seien, wende es sich gegen die 

Sachverhaltswürdigung der Vorinstanz und die Anwendung des mate-

riellen Rechts im Einzelfall. Der Vortrag, das Urteil des FG sei rechts-

fehlerhaft, rechtfertige die Zulassung der Revision indessen nicht, so 

der BFH. Denn die Rüge der falschen Rechtsanwendung und tatsäch-

lichen Würdigung des Streitfalls durch das FG sei im Nichtzulassungs-

beschwerdeverfahren grundsätzlich unbeachtlich.

Bundesfinanzhof, Beschluss vom 29.11.2017, VI B 45/17

„Hinreichend bestimmter“ Teilzeitwunsch darf nicht 
per E-Mail abgelehnt werden

Hat ein Arbeitnehmer seinen Arbeitgeber um eine Verringerung der Ar-

beitszeit gebeten, so darf sein Arbeitgeber ihm dies nur dann verweh-

ren, wenn er das schriftlich tut. Das bedeutet: Eine Ablehnung durch 

ein per Maschine angefertigtes Schreiben (dazu hier noch ohne Unter-

schrift) genügt nicht den Anforderungen. 

Und daraus folgt wiederum: Die vom Arbeitnehmer beantragte Ar-

beitszeitverringerung gilt als vereinbart. 

BAG, 9 AZR 368/16 vom 27.06.2017

Private Berufsunfähigkeitsversicherung: Gesund-
heitsdaten sind nicht für den Arbeitgeber bestimmt

Eine private Berufsunfähigkeitsversicherung darf dem Arbeitgeber ei-

nes Versicherten nicht ein Urteil zur Verfügung stellen, in dem festge-

stellt wurde, dass bei dem Arbeitnehmer Berufsunfähigkeit bestehe. 

Bei den Gesundheitsdaten, so das Oberlandesgericht Köln, handele es 

sich um sensible Daten, die als eine besondere Art personenbezogener 

Daten im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes besonders geschützt 

seien; das gilt unabhängig davon, dass dieses Gesetz eine spezielle Vor-

schrift dazu nicht vorsieht. 

Der Fauxpas der Versicherungsgesellschaft brachte dem Arbeitneh-

mer hier die Entlassung aus dem Arbeitsverhältnis und daraufhin eine 

Schmerzensgeldzahlung an den Entlassenen in Höhe von 90.000 Euro.

OLG Köln, 20 U 83/16 vom 30.09.2016
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Umgangsrecht der Großeltern: Zu befürchtender 
Loyalitätskonflikt des Kindes kann entgegenstehen

Die Beziehung zwischen Enkeln und Großeltern ist häufig etwas ganz 

Besonderes. Dennoch besteht kein unbedingtes Recht der Großeltern 

auf Umgang. Kommt es hierüber zu Streit mit den Kindeseltern, kann 

eine Entscheidung des Familiengerichts erforderlich sein. Dabei geht 

es allein um das Kindeswohl. Aufgrund dessen kann es einem Um-

gangsrecht entgegenstehen, wenn der Umgang bei dem Kind einen 

Loyalitätskonflikt auslösen kann, wie ein Beschluss des Oberlandesge-

richts (OLG) Oldenburg zeigt.

Ein Ehepaar verlangte regelmäßigen Umgang mit seinem siebenjäh-

rigen Enkel. Die Eheleute hatten  sich mit ihrer Tochter, der Kindes-

mutter, überworfen und ihr auf die Mailbox gesprochen, sie würden 

ihr nicht noch einmal verzeihen; wenn sie ihren Enkel wiedersähen, 

würden sie ihm „die Wahrheit“ sagen. Die Großeltern lehnten es auch 

ab, den Enkel nur im Haushalt der Mutter in deren Anwesenheit zu be-

suchen. Sie strebten ausdrücklich einen „unbegleiteten“ Umgang mit 

dem Kind allein an.

Das Amtsgericht Leer lehnte ein Umgangsrecht der Großeltern ab, was 

das OLG jetzt bestätigt hat. Großeltern hätten nur dann ein Umgangs-

recht, wenn dies dem Wohl des Kindes diene, also seiner Entwicklung 

förderlich sei. Etwas Anderes gelte, wenn das Kind aufgrund der Zer-

rüttung des persönlichen Verhältnisses zwischen den Großeltern und 

den Eltern in einen Loyalitätskonflikt geraten könne. Dies sei hier an-

gesichts der kompromisslosen Haltung der Großeltern gegenüber der 

Kindesmutter zu befürchten.

Es komme in diesem Zusammenhang auch nicht darauf an, welche Sei-

te den Konflikt verschuldet habe, da es allein um das Kindeswohl gehe. 

Im Übrigen habe sich die Kindesmutter im vorliegenden Fall durchaus 

konstruktiv gezeigt und einen Umgang in ihrem Haushalt angeboten. 

Die Großeltern seien dagegen nicht bereit, den Erziehungsvorrang der 

Kindesmutter für den Enkel zu akzeptieren und zweifelten ihre Erzie-

hungsfähigkeit an.

Vor dem gesamten Hintergrund könne nicht festgestellt werden, dass 

ein Recht der Großeltern auf unbegleiteten Umgang dem Kindeswohl 

förderlich sei. Der Antrag der Großeltern war laut OLG daher abzu-

lehnen.

Oberlandesgericht Oldenburg, Beschluss vom 23.10.2017, 3 UF 120/17

Provisionen erhöhen Elterngeld nicht immer

Provisionen, die der Arbeitgeber im Bemessungszeitraum vor der Ge-

burt des Kindes zahlt, können das Elterngeld erhöhen, wenn sie als lau-

fender Arbeitslohn gezahlt werden. Werden Provisionen hingegen als 

sonstige Bezüge gezahlt, erhöhen sie das Elterngeld nicht. Dies hat das 

Bundessozialgericht (BSG) in mehreren Verfahren entschieden.

Das Verfahren B 10 EG 7/17 R betraf einen Kläger, der im Jahr vor der 

Geburt seines Kindes am 20.01.2015 aus seiner Beschäftigung als Be-

rater neben einem monatlich gleichbleibenden Gehalt im Oktober 

und Dezember 2014 quartalsweise gezahlte Prämien („Quartalsprovi-

sionen“) erzielt hatte. Seine Gehaltsmitteilungen wiesen die Prämien 

als sonstige Bezüge im lohnsteuerrechtlichen Sinne aus. Die Beklag-

te bewilligte dem Kläger Elterngeld, ohne jedoch die im Oktober und 

Dezember 2014 gezahlten Prämien zu berücksichtigen. Während die 

Vorinstanzen die Beklagte zur Gewährung höheren Elterngelds unter 

Berücksichtigung der zusätzlich gezahlten Quartalsprovisionen ver-

urteilt hatten, hat das BSG der dagegen gerichteten Revision der Be-

klagten stattgegeben, weil die Provisionen nicht laufend, sondern nur 

quartalsweise gezahlt wurden.

Der Gesetzgeber habe durch die ab dem 01.01.2015 geltende Neure-

gelung des § 2c Absatz 1 Satz 2 des Bundeselterngeld- und Elternzeit-

gesetzes, gegen die keine verfassungsrechtliche Bedenken bestehen, 

Provisionen von der Bemessung des Elterngeldes ausgenommen, die 

nach dem Arbeitsvertrag nicht regelmäßig gezahlt und verbindlich als 

sonstige Bezüge zur Lohnsteuer angemeldet werden, so das BSG. Mit 

dieser Regelung habe er auf die anderslautende Rechtsprechung des 

BSG reagiert.

Bundessozialgericht, Entscheidungen vom 14.12.2017,  B 10 EG 7/17 R 

und andere

Familie und 
Kinder
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Ausbildungsende im Kindergeldrecht: Ablauf  
gesetzlich festgelegter Ausbildungszeit maßgeblich

Die Kindergeldgewährung aufgrund einer Berufsausbildung endet 

nicht bereits mit der Bekanntgabe des Ergebnisses einer Abschlussprü-

fung, sondern erst mit dem späteren Ablauf der gesetzlich festgelegten 

Ausbildungszeit. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) zu § 32 Absatz 4 

Satz 1 Nr. 2a Einkommensteuergesetz (EStG) entschieden.

Im Streitfall absolvierte die Tochter des Klägers eine Ausbildung zur 

staatlich anerkannten Heilerziehungspflegerin, die nach der einschlä-

gigen landesrechtlichen Verordnung drei Jahre dauert. Der Ausbil-

dungsvertrag hatte dementsprechend eine Laufzeit vom 01.09.2012 

bis zum 31.08.2015. Die Tochter bestand die Abschlussprüfung im Juli 

2015; in diesem Monat wurden ihr die Prüfungsnoten mitgeteilt. Die 

Kindergeldgewährung setzte voraus, dass sich die Tochter in Berufs-

ausbildung befand (§ 32 Absatz 4 Satz 1 Nr. 2a EStG). Die Familien-

kasse ging davon aus, dass eine Berufsausbildung bereits mit Ablauf 

des Monats endet, in dem das Prüfungsergebnis bekanntgegeben wird, 

sodass es nicht auf das Ende der durch Rechtsvorschrift festgelegten 

Ausbildungszeit ankommt.

Die Familienkasse hob daher die Festsetzung des Kindergeldes ab Au-

gust 2015 auf und verwies hierzu auf die Rechtsprechung des BFH, 

der zufolge eine Ausbildung spätestens mit der Bekanntgabe des Prü-

fungsergebnisses endet. Der Kläger wandte sich dagegen und erstritt 

vor dem Finanzgericht das Kindergeld für den Monat August. Die Revi-

sion der Familienkasse hatte keinen Erfolg.

Der BFH hat mit dem neuen Urteil seine Rechtsprechung zur Dauer 

der Berufsausbildung präzisiert. In den bislang entschiedenen Fällen 

war die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses laut BFH der späteste in 

Betracht kommende Zeitpunkt des Ausbildungsverhältnisses. Hiervon 

unterscheide sich der Streitfall, weil hier das Ausbildungsende durch 

eine eigene Rechtsvorschrift geregelt sei. Nach § 2 Absatz 2 Satz 1 

der Heilerziehungspflegeverordnung des Landes Baden-Württemberg 

dauere die Fachschulausbildung zur Heilerziehungspflegerin drei Jahre. 

Die Vorschrift des § 21 Absatz 2 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG), 

der zufolge eine Berufsausbildung vor Ablauf der Ausbildungszeit mit 

der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses endet, sei nicht einschlägig 

gewesen, da die Ausbildung an einer dem Landesrecht unterstehenden 

berufsbildenden Schule absolviert worden sei, sodass das BBiG nicht 

anwendbar gewesen sei. Damit habe die Berufsausbildung nicht im Juli 

2015, sondern erst mit Ablauf des Folgemonats geendet.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 14.09.2017, III R 19/16

Unterbringung im Internat: Aufwendungen sind  
als Kinderbetreuungskosten abziehbar

Aufwendungen für die Unterbringung in einem Internat sind nach § 10 

Absatz 1 Nr. 5 S. 1 Einkommensteuergesetz (EStG) als Kinderbetreu-

ungskosten absetzbar. Hierauf weist das Finanzministerium Schleswig-

Holstein in einer Kurzinformation hin. Aufwendungen für Unterricht, 

die Vermittlung besonderer Fähigkeiten sowie sportliche und andere 

Freizeitbetätigungen seien dagegen gemäß § 10 Absatz 1 Nr. 5 S. 2 

EStG vom Sonderausgabenabzug ausgeschlossen. Gegebenenfalls 

müssten die Kosten deswegen aufgeteilt werden.

Aufwendungen für den Aufenthalt in einem Ferienlager seien nicht 

als Kinderbetreuungskosten abziehbar, da es sich um eine Freizeitbe-

tätigung nach § 10 Absatz 1 Nr. 5 S. 2 EStG handele, so das Finanz-

ministerium Schleswig-Holstein weiter. Abschließend verweist es in 

seiner Kurzinformation auf das Urteil des Finanzgerichts Thüringen 

vom 25.10.2016 (2 K 95/15), das den Umfang der Abzugsfähigkeit von 

Kinderbetreuungskosten nach § 9c EStG 2010 behandelt.

Finanzministerium Schleswig-Holstein, Kurzinformation vom 21.12.2017
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Wohnungseigentümergemeinschaft: Kein Anspruch 
auf verbesserten Schallschutz bei Modernisierung 
vorhandenen Badezimmers

Wird bei der Sanierung eines vorhandenen Badezimmers in den Estrich 

eingegriffen, so ist der Wohnungseigentümer nicht dazu verpflichtet, 

ein verbessertes Schallschutzniveau herzustellen. Vielmehr bleiben die 

bei Errichtung des Gebäudes geltenden technischen Standards maß-

geblich. Dies hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden. 

Die Parteien sind Mitglieder einer Wohnungseigentümergemeinschaft. 

Die Anlage wurde 1990 errichtet. Die Wohnung der Beklagten liegt 

über der der Klägerin. Die Beklagten ließen ihr Badezimmer 2012 um-

fassend modernisieren. Die Klägerin behauptet, der Schallschutz habe 

sich durch die Baumaßnahme verschlechtert. Sie verlangt, dass die Be-

klagten bestimmte Schallschutzmaßnahmen vornehmen; hilfsweise 

will sie erreichen, dass die Beklagten ein Schallschutzniveau herstellen, 

das dem technischen Stand zur Zeit der Sanierung entspricht (Tritt-

schallschutz gemäß Schallschutzstufe III der Richtlinie VDI 4100:2012-

10: <=37 dB, hilfsweise Schallschutzstufe II der genannten Richtlinie: 

<= 44 dB). 

Das Landgericht (LG) hat die Beklagten in zweiter Instanz dazu verur-

teilt, durch geeignete bauliche Maßnahmen im Bereich des Badezim-

mers eine Trittschalldämmung dergestalt zu schaffen, dass der Tritt-

schall 46 dB (gemäß Beiblatt 2 zur DIN 4109 aus dem Jahr 1989) nicht 

übersteigt. Mit der Revision verfolgt die Klägerin ihre weitergehenden 

Hilfsanträge. Da die Beklagten die Verurteilung hinnehmen, war im 

Wesentlichen darüber zu entscheiden, ob die Klägerin verlangen kann, 

dass ein besserer Trittschallschutz als bislang zugesprochen (<=46 dB) 

hergestellt wird. 

Der BGH hat die Revision zurückgewiesen. Das LG habe weitergehende 

Ansprüche der Klägerin gemäß § 15 Absatz 3 Wohnungseigentums-

gesetz (WEG) ohne Rechtsfehler verneint. Es sei davon auszugehen, 

dass der Estrich der Dämmung und Isolierung diente und daher Teil 

des Gemeinschaftseigentums war. Infolgedessen haben die Beklagten 

laut BGH ohne Zustimmung der Klägerin eine bauliche Veränderung 

des gemeinschaftlichen Eigentums im Sinne von § 22 Absatz 1 WEG 

vorgenommen, indem sie den Estrich entfernt und den Bodenaufbau 

sodann erneuert haben.

Welche Pflichten bei einer solchen Maßnahme hinsichtlich des Schall-

schutzes zu beachten sind, ergebe sich aus § 14 Nr. 1 WEG. Danach 

sei jeder Wohnungseigentümer verpflichtet, von den in seinem Son-

dereigentum stehenden Gebäudeteilen sowie von dem gemeinschaft-

lichen Eigentum nur in solcher Weise Gebrauch zu machen, dass da-

durch keinem der anderen Wohnungseigentümer über das bei einem 

geordneten Zusammenleben unvermeidliche Maß hinaus ein Nachteil 

erwächst. Entscheidend sei daher gewesen, ob der Klägerin ein solcher 

Nachteil entstanden ist.

Insoweit habe der BGH bereits in der Vergangenheit geklärt, dass sich 

der im Verhältnis der Wohnungseigentümer untereinander zu gewäh-

rende Schallschutz grundsätzlich nach den Mindestanforderungen der 

DIN 4109 in der zur Zeit der Gebäudeerrichtung geltenden Ausgabe 

richtet, wenn ein vorhandener Bodenbelag durch einen anderen er-

setzt wird (etwa Parkett statt Teppichboden), also das Sonder- und 

nicht das Gemeinschaftseigentum verändert wird. Ausdrücklich offen 

geblieben war laut BGH bislang, ob dieselben Maßstäbe gelten, wenn 

bei der Erneuerung des Bodenbelags auch in den Estrich oder in die 

Geschossdecke eingegriffen wird. Zu trennen seien dabei zwei Fragen: 

erstens, ob für den Schallschutz die im Zeitpunkt der Errichtung des 

Gebäudes oder die im Zeitpunkt der Baumaßnahme geltenden techni-

schen Vorgaben heranzuziehen sind, und zweitens, welchen konkreten 

technischen Vorgaben das zu gewährende Schallschutzniveau zu ent-

nehmen ist. 

Zu der ersten Frage hat der BGH nun entschieden, dass es sich nach 

dem Gewicht des Eingriffs in die Gebäudesubstanz richtet, ob die im 

Zeitpunkt der Baumaßnahme geltenden technischen Anforderungen 

an den Schallschutz einschlägig sind. Allein aus dem Umstand, dass 

bei Renovierungsarbeiten in das gemeinschaftliche Eigentum einge-

griffen wird, ergebe sich kein überzeugender Grund dafür, dass die im 

Zeitpunkt der Maßnahme anerkannten Schallschutzwerte maßgeblich 

sein sollen. Ein Wohnungseigentümer, der Eingriffe in das Gemein-

schaftseigentum vornimmt, sei im Grundsatz zwar zu dessen Wieder-

herstellung, aber nicht zu einer „Ertüchtigung“ verpflichtet.

Werde allerdings – etwa durch einen nachträglichen Dachgeschos-

sausbau – in erheblichen Umfang in die Gebäudesubstanz eingegrif-

fen, entstehe bei den übrigen Wohnungseigentümern die berechtigte 

Erwartung, dass bei dem Umbau des Sonder- und des Gemeinschafts-

Immobilien-
besitzer
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eigentums insgesamt die aktuellen technischen Vorgaben und damit 

auch die nunmehr geltenden Schallschutzwerte beachtet werden. 

Dagegen könne bei Sanierungsmaßnahmen, die der üblichen Instand-

setzung oder (gegebenenfalls zugleich) der Modernisierung des Son-

dereigentums dienen, im Grundsatz kein verbessertes Schallschutzni-

veau beansprucht werden, sodass unverändert die bei Errichtung des 

Gebäudes geltenden technischen Standards maßgeblich sind. Um eine 

solche typische Sanierungsmaßnahme handele es sich in aller Regel 

auch dann, wenn – wie hier – bei der Sanierung eines vorhandenen Ba-

dezimmers in den Estrich eingegriffen wird. 

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Bestimmung der Schallschutzwerte 

sei danach derjenige der Gebäudeerrichtung. Die oben angesproche-

ne zweite Frage nach dem konkret einzuhaltenden Schallschutzniveau 

(auf dem technischen Stand bei Gebäudeerrichtung) stellt sich laut 

BGH in dem Verfahren nicht mehr, weil die Verurteilung der Beklag-

ten zur Einhaltung der (über die Mindeststandards hinausgehenden) in 

Beiblatt 2 zur DIN 4109 aus dem Jahr 1989 vorgeschlagenen erhöhten 

Schallschutzwerte rechtskräftig geworden sei. Ein darüber hinausge-

hendes Schallschutzniveau auf der Grundlage der VDI-Richtlinie 4100 

aus dem Jahr 2012 könne die Klägerin jedenfalls nicht beanspruchen. 

Bundesgerichtshof, Urteil vom 16.03.2018, V ZR 276/16

Verbraucherrecht: Mal eben 94.000 Euro mehr  
verlangen ist etwas ganz Normales...

Der Bundesgerichtshof hält die Vertragsfreiheit mit all ihren Haken 

und Ösen hoch. Er nickte eine von einer Immobilienfirma kurz vor Ver-

tragsschluss mit einem Interessenten vorgenommene Preiserhöhung 

um immerhin 94.000 Euro für ein Objekt ab, das zunächst 376.000 

Euro kosten sollte, dann aber kurz vor den Unterschriften auf 472.000 

Euro stieg. Für den Interessenten sank damit das Interesse auf „Null“. 

Schlimm nur, dass er kurz zuvor einen Finanzierungsvertrag über 

300.000 Euro abgeschlossen hatte, den er nun wieder auflöste, da er 

die Immobilie nicht mehr kaufen wollte. Für die Auflösung des Finan-

zierungsvertrages musste er 9.000 Euro berappen, die er von der Im-

mobilienfirma, die so spät Appetit auf erheblich mehr Geld bekommen 

hatte, ersetzt verlangte. 

Ohne Erfolg – bestätigte auch der Bundesgerichtshof. Aufwendungen 

in Erwartung  eines Vertragsschlusses an anderer Stelle würden grund-

sätzlich „auf eigene Gefahr“ gemacht. 

BGH, V ZR 11/17 vom 13.10.2017

Mietminderung: Wusste Vermieter von Bauabsichten, 
kann es ihm noch nach 4 Jahren übel aufstoßen

Ist einem Vermieter bekannt, dass in absehbarer Zeit in unmittelbarer 

Nähe seines Anwesens mehrere Neubauten entstehen werden, infor-

miert er darüber einen neuen Mieter nicht, so kann das zu gegebener 

Zeit eine Mietminderung zur Folge haben. 

So entschieden vom Landgericht Berlin, der eine 15prozentige Miet-

minderung (statt geforderter 30 %) akzeptierte, weil in der Nachbar-

schaft vier Jahre nach Einzug in die Wohnung mehr als 200 Wohnun-

gen gebaut wurden, was sich über einen Zeitraum von mehr als sechs 

Monaten erstreckte. 

LG Berlin, 18 S 211/16 vom 07.06.2017

Eigentumswohnung: Gegen ungeliebte Vogelkirsche 
„gesamtheitlich“ angehen

Gibt es in der Teilungserklärung einer Wohnungseigentümergemein-

schaft (WEG) keine „eindeutig anderslautende Erklärung“, so stehen 

Bäume im Gemeinschaftseigentum der gesamten WEG. 

Will eine Eigentümerin gegen eine mehr als 20 Jahre alte Vogelkir-

sche angehen, die vom Nachbargrundstück in einem Abstand von nur 

knapp 50 Zentimetern über die Grenze hinüberwächst, so kann das nur 

dann Erfolg versprechen, wenn gegen die gesamte Eigentümergemein-

schaft geklagt wird. 

Geht die Klage lediglich an die Eigentümerin, auf deren Sondereigen-

tum der Baum steht, so ist das formal falsch. Steht in der Teilungser-

klärung, dass „die behördlich geforderten Bäume (...) auf den Gemein-

schaftsflächen“ von den Eigentümern „nach Miteigentumsanteilen“ zu 

bezahlen sind, so könne daraus nur gefolgert werden, dass auch eine 

Kappung oder Fällung gegen alle Eigentümer eingefordert werden 

müsse. 

AmG München, 481 C 24911/16 vom 28.06.2017
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Aufrechnung durch Bankkunden: AGB-Klausel einer 
Sparkasse unwirksam

Der BGH hat entschieden, dass die in den Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen (AGB) einer Sparkasse enthaltene Klausel „Nummer 11 

Aufrechnung und Verrechnung – Aufrechnung durch den Kunden – Der 

Kunde darf Forderungen gegen die Sparkasse nur insoweit aufrechnen, 

als seine Forderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind“ 

bei Bankgeschäften mit Verbrauchern unwirksam ist. 

Der Kläger, ein Verbraucherschutzverband, wendet sich gegen die oben 

genannte Klausel, die die beklagte Sparkasse in ihren AGB verwendet, 

und begehrt, dass die Beklagte die weitere Verwendung dieser Klausel 

unterlässt. Während das Landgericht der Klage stattgegeben hatte, 

hatte das Oberlandesgericht sie abgewiesen. 

Der BGH hat entschieden, dass die angefochtene Klausel der Inhalts-

kontrolle nach § 307 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) unterliegt und 

dieser nicht standhält. Denn nach § 361 Absatz 2 Satz 1 BGB dürfe von 

den Vorschriften der §§ 355 ff. BGB – und damit insbesondere von der 

Vorschrift des § 355 Absatz 3 Satz 1 BGB – soweit nicht ein anderes be-

stimmt ist, nicht zum Nachteil des Verbrauchers abgewichen werden.

Bei den gesetzlichen Vorgaben für das Widerrufsrecht handele es sich 

damit um halbzwingendes Recht zugunsten des Verbrauchers. AGB, die 

zum Nachteil des Kunden gegen (halb-)zwingendes Recht verstoßen, 

benachteiligten diesen mit der Folge ihrer Unwirksamkeit unangemes-

sen im Sinne des § 307 Absatz 1 Satz 1 BGB. Die angefochtene Klausel 

erfasse auch solche Forderungen, die dem Verbraucher im Rahmen des 

Rückabwicklungsverhältnisses erwachsen und die er den Ansprüchen 

der Bank aus diesem Verhältnis entgegensetzen kann. Hierin liege eine 

unzulässige Erschwerung des Widerrufsrechts.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 20.03.2018, XI ZR 309/16

Wer Zinsänderungen erfahren will, muss nicht täglich 
zur Sparkasse laufen

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat erneut eine von einem Geldinstitut 

verwendete Zinsklausel (hier einen Prämiensparvertrag betreffend) für 

ungültig erklärt: „Die Sparkasse zahlt für die Spareinlage Zinsen. Der 

jeweils gültige Zinssatz wird durch Aushang bekanntgegeben“. 

Eine solche Klausel sei rechtswidrig, so der BGH, da sie „nicht das erfor-

derliche Mindestmaß an Kalkulierbarkeit möglicher Zinsänderungen“ 

aufweise. Verbraucher könnten nicht nachvollziehen, wie die Zinsen 

nach Vertragsabschluss tatsächlich angepasst werden. Es bestehe die 

Gefahr, dass die Sparkasse die Zinsen im Vertragsverlauf „zum eigenen 

Vorteil ändere“. 

Die Klausel räume dem Geldinstitut eine „unbegrenzte Zinsände-

rungsbefugnis“ ein, was die Kunden unzulässig benachteilige, da sie 

nicht einmal über „ein gewisses Maß an Kalkulierbarkeit verfügten“.

BGH, XI ZR 508/15 vom 14.03.2017

Meldungen von Kapitalerträgen: Noch keine  
Weitergabe an Landesfinanzbehörden

Deutschland hat im Rahmen des automatischen Informationsaustau-

sches über Finanzkonten bisher über 58 Milliarden Euro Kontostände 

und 14 Milliarden Euro Kapitalerträge an das Ausland gemeldet. Eine 

länderbezogene Aufschlüsselung sei aufgrund vereinbarter Vertrau-

lichkeit nicht möglich, heißt es in einer Antwort der Bundesregierung 

(BT-Drs. 19/1438) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (BT-

Drs. 19/1143).

Die im Gegenzug dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) aus dem 

Ausland übermittelten Daten betreffen nach Angaben der Bundes-

regierung rund 900.000 Steuerpflichtige, über 55 Milliarden Euro 

übermittelte Einkünfte und über 71 Milliarden Euro übermittelte Kon-

tostände. Auf die Frage, warum diese Daten noch nicht an die Steu-

erbehörden der Bundesländer weitergeleitet worden seien, erklärt die 

Regierung, zunächst habe man die Voraussetzungen für die Annahme 

der Daten der deutschen Finanzinstitute und deren Austausch mit den 

Staaten und Gebieten schaffen müssen. „In einem weiteren Schritt 

wird nunmehr planmäßig die Weiterleitung der Daten an die Landesfi-

nanzbehörden umgesetzt“, heißt es in der Antwort. Die Daten sollten 

dann im Jahr 2019 an die Landesfinanzbehörden übersandt werden.

Zu den Daten selbst erklärt die Bundesregierung, es handele sich um 

Kontrollmaterial für die Finanzverwaltung. Dieses würde lediglich der 

Verifikation der vom Steuerpflichtigen abgegebenen Steuererklärung 

dienen: „Ein erhebliches Steuermehraufkommen aufgrund der über-

mittelten Daten sollte daher nicht erwartet werden“, heißt es in der 

Kapital- 
anleger
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Antwort. Im Zusammenhang mit der Einführung des automatischen 

Informationsaustausches über Finanzkonten wurde der Personal-

bestand des BZSt, der 2008 noch bei 963 Stellen gelegen hatte, auf 

1.641,7 Stellen erhöht. 

Wie aus der Antwort weiter hervorgeht, ist die Zahl der an die USA im 

Rahmen des FATCA-Abkommens übermittelten Finanzdaten seit 2015 

erheblich angestiegen. Waren es 2015 noch 142.704 Fälle, so stiegen 

die Zahlen auf 180.376 (2016) und 301.382 (2017). Die Zahlen, die die 

USA geliefert haben, kann die Bundesregierung aufgrund der verein-

barten Vertraulichkeit nicht nennen. Zusammenfassend heißt es, nur 

die USA würden anerkennen, dass im Rahmen des automatischen In-

formationsaustauschs ein gleichwertiges Niveau erreicht werden müs-

se. Die Bundesregierung bedaure aber, dass in den Vereinigten Staaten 

hierzu bisher keine Fortschritte erzielt worden seien.

Nach Angaben der Bundesregierung erhält Deutschland Informatio-

nen über Kapitalerträge (Zinsen und Dividenden), die deutsche Steu-

erpflichtige über in den USA erhaltene Konten erzielen. „Zudem liefert 

Deutschland Daten über wirtschaftlich Berechtigte an die Vereinigten 

Staaten, erhält aber umgekehrt keine Informationen hierüber“, bedau-

ert die Bundesregierung, die von „intensiven Gesprächen mit den Ver-

einigten Staaten“ berichtet, an denen sich auch andere Regierungen, 

die ebenfalls das FATCA-Abkommen abgeschlossen hätten, beteiligen 

würden.

In der Antwort auf die Kleine Anfrage geht es auch um Steuermehr-

einnahmen und Zinsen, die aufgrund der Tätigkeit der Betriebsprüfer 

erzielt wurden. Diese Mehreinnahmen bewegen sich seit 2008 zwi-

schen 14 und 20 Milliarden Euro pro Jahr. 2017 waren es nach Angaben 

der Bundesregierung rund 17,5 Milliarden Euro. Damit habe jeder der 

13.651 Betriebsprüfer ein Mehrergebnis von 1,279 Millionen Euro er-

bracht. Die Zahl der Betriebsprüfer hat sich in den vergangenen Jahren 

kaum verändert. 2008 waren es 13.337. 

Deutscher Bundestag, PM vom 05.04.2018

Hartz-IV-Empfänger mit Schweizer Schwarzgeldkonto 
müssen Grundsicherungsleistungen zurückzahlen

Hartz-IV-Empfänger, die Vermögenswerte auf einem Schweizer Kon-

to verschwiegen haben, müssen Grundsicherungsleistungen für circa 

zehn Jahre zurückzahlen. Dies hat das Landessozialgericht (LSG) Nie-

dersachsen-Bremen entschieden. Die Summe beläuft sich im konkre-

ten Fall auf insgesamt 175.000 Euro.

Zugrunde lag der Fall eines Ehepaars aus dem Landkreis Emsland, das 

seit 2005 Grundsicherungsleistungen bezog, da es im Antragsformu-

lar gegenüber dem Jobcenter kein verwertbares Vermögen angegeben 

hatte. Nachdem das Land Rheinland-Pfalz eine CD mit Kontodaten 

von deutschen Staatsbürgern bei der Credit Suisse erworben hatte, er-

fuhr das Jobcenter Ende 2014 von einem Konto des Ehemanns im Wert 

von circa 147.000 Euro und forderte die bisherigen Leistungen zurück. 

Der Mann bestritt jedoch, dass es sich um sein Vermögen handele. 

Hierfür gebe es keine Beweise. Er sehe sich als „Opfer eines totalen 

Vernichtungsfeldzugs von Behörden und Justiz“.

Das LSG schloss sich der Ansicht des Paares nicht an. Es habe sich bei 

dem Schweizer Konto um ihr Vermögen gehandelt, das es arglistig 

verschwiegen habe. Ohne das Geld wären das Finanzgebaren und der 

aufwendige Lebensstil des Paares nicht erklärlich. Als Indizien hat das 

Gericht zahlreiche Bareinzahlungen auf das Girokonto, den Barkauf 

eines Autos, Sondertilgungen des Hauskredits und die schulgeldpflich-

tigen Privatgymnasien für die Söhne angesehen. Durch die selektive 

Vorlage von Kontoauszügen hätten die Eheleute versucht, den Ein-

druck der völligen Überschuldung zu erwecken. So sei ein Saldo von 

circa -33.000 Euro dokumentiert worden, der nur wenig später durch 

verschwiegene Wertpapierverkäufe von 88.000 Euro ausgeglichen 

worden sei.

Durch stetige, aggressive Beschwerden und Beleidigungen von Behör-

denmitarbeitern habe das Paar planvoll versucht, sich einer näheren 

Überprüfung zu entziehen. Zwar sei der Mann im Strafverfahren wegen 

eines querulatorischen Wahns für schuldunfähig erachtet worden, er 

sei deshalb aber nicht außerstande gewesen, gegenüber dem Jobcen-

ter wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Denn sobald es ihm oppor-

tun erschienen sei, habe er seine Anliegen auch sachlich, höflich und 

eloquent vertreten können.

Kurz vor der Entscheidung des Gerichts sind nach Angaben des LSG 

sechs weitere Berufungen eingegangen. Die Kläger verlangten auch 

weiterhin Leistungen vom Jobcenter, so das Gericht.

Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 14.03.2018, L 

13 AS 77/15
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Gewinne aus Veräußerung von Anteilen an  
Mitunternehmerschaft: Verfassungsbeschwerde 
gegen Gewerbesteuerpflicht erfolglos

Die Einführung der Gewerbesteuerpflicht für Gewinne aus der Veräu-

ßerung von Anteilen an einer Mitunternehmerschaft durch § 7 Satz 

2 Nr. 2 Gewerbesteuergesetz (GewStG) im Juli 2002 verstößt nicht 

gegen den Gleichheitssatz des Artikels 3 Absatz 1 Grundgesetz (GG). 

Dass die Personengesellschaft als Mitunternehmerschaft dabei die Ge-

werbesteuer schuldet, obwohl der Gewinn aus der Veräußerung des 

Mitunternehmeranteils beim veräußernden Gesellschafter verbleibt, 

verletze den Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit 

nicht, hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) entschieden. Auch 

das rückwirkende Inkraftsetzen der Vorschrift für den Erhebungs-

zeitraum 2002 stehe im Einklang mit der Verfassung. Die Verfas-

sungsbeschwerde einer Kommanditgesellschaft, die für die bei den 

Veräußerern verbliebenen Gewinne aus dem Verkauf ihrer Komman-

ditanteile Gewerbesteuer zu entrichten hatte, wies das BVerfG zurück.

Die Gewerbesteuer wird auf die objektive Ertragskraft eines Gewer-

bebetriebes erhoben. Anders als bei der Einkommensteuer können 

Schuldner der Gewerbesteuer neben natürlichen und juristischen Per-

sonen auch Personengesellschaften sein. Die Gewerbesteuer, die der 

Gewerbeertrag einer Kapitalgesellschaft auslöst, ist von der Kapitalge-

sellschaft geschuldet.

Bei Personengesellschaften und Einzelunternehmern begann die Ge-

werbesteuerpflicht nach früherer gefestigter Rechtsprechung grund-

sätzlich erst mit Aufnahme der werbenden „aktiven“ Tätigkeit und 

endete mit deren Aufgabe. Aus diesem Grund unterlagen bei Perso-

nengesellschaften und Einzelunternehmern Gewinne aus der Veräuße-

rung des Gewerbebetriebs oder eines Teilbetriebs oder von Anteilen an 

einer Mitunternehmerschaft bis zur Einführung des § 7 Satz 2 GewStG 

grundsätzlich nicht der Gewerbesteuer. Bei Kapitalgesellschaften un-

terlagen und unterliegen dagegen grundsätzlich sämtliche Gewinne 

der Gewerbesteuer.

Allerdings ging die Rechtsprechung ungeachtet der gesetzlichen Fikti-

on des § 2 Absatz 2 Satz 1 GewStG davon aus, dass die Gewinne aus 

der Veräußerung von Anteilen an Personengesellschaften auch bei 

Kapitalgesellschaften, die ihre Anteile daran veräußern, nicht der Ge-

werbesteuer unterliegen. Durch die Einführung des § 7 Satz 2 GewStG 

hat der Gesetzgeber diese Rechtslage für Mitunternehmerschaften 

beendet und bei ihnen auch die Gewinne aus der Veräußerung ihres 

Betriebs, eines Teilbetriebs oder von Anteilen eines Gesellschafters 

weitgehend der Gewerbesteuer unterworfen. Die Einführung von § 7 

Satz 2 GewStG sollte die Gefahr von Missbrauch beseitigen, die nach 

damaliger Rechtslage durch einkommen- und körperschaftsteuerliche 

Gestaltungsmöglichkeiten entstand.

Die Beschwerdeführerin ist ein weltweit agierendes Unternehmen im 

Braugewerbe. Sie ist eine Kommanditgesellschaft, deren Komplemen-

tärin in den entscheidungserheblichen Jahren 2001 und 2002 eine Of-

fene Handelsgesellschaft war. Gesellschafterinnen der Offenen Han-

delsgesellschaft waren zwei Gesellschaften mit beschränkter Haftung 

(GmbH). Kommanditisten der Beschwerdeführerin waren neben zwei 

weiteren GmbH eine Stiftung, vier Kommanditgesellschaften, und na-

türliche Personen. Mit Ausnahme einer GmbH veräußerten alle an der 

Beschwerdeführerin beteiligten Kommanditisten in den Jahren 2001 

und 2002 ihre Kommanditanteile. Um dies vorzubereiten, schlossen 

die Gesellschafter im Juli 2001 eine Gesellschaftervereinbarung. Sie 

beauftragten einen Lenkungsausschuss mit dem Abschluss eines An-

teilsverkaufsvertrags im Namen der Gesellschafter.

Im August 2001 wurde zwischen dem Lenkungsausschuss im Namen 

der veräußernden Kommanditisten, der Beschwerdeführerin, der Käu-

ferin und deren Konzernmuttergesellschaft ein Kauf- und Abtretungs-

vertrag geschlossen. Am 01.09.2001 genehmigte eine außerordentli-

che Gesellschafterversammlung der Beschwerdeführerin den Vertrag 

und stimmte der beabsichtigten Abtretung der Kommanditanteile 

zum Februar 2002 zu. In ihrer Gewerbesteuererklärung 2002 erklärte 

die Beschwerdeführerin einen laufenden Verlust für beide Rumpfwirt-

schaftsjahre und Veräußerungsgewinne nach § 7 Satz 2 GewStG in 

Höhe von circa 663 Millionen Euro. Das Finanzamt setzte den Gewer-

besteuermessbetrag auf knapp 26 Millionen Euro und die Gewerbe-

steuer auf knapp 107 Millionen Euro fest. Der Einspruch der Beschwer-

deführerin hatte keinen Erfolg.

Die von der Beschwerdeführerin zum Finanzgericht erhobene Klage 

war nur teilweise erfolgreich. Gemäß ihrem Hilfsantrag wurde der 

Veräußerungsgewinn nicht in voller Höhe der Besteuerung unter-

worfen. Dem Vortrag der Beschwerdeführerin, § 7 Satz 2 GewStG sei 

Unternehmer
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wegen unzulässiger Rückwirkung und Verletzung des Gleichheitssat-

zes verfassungswidrig und daher der Veräußerungsgewinn nicht zu 

besteuern, folgte das Finanzgericht hingegen nicht. Die Revision zum 

Bundesfinanzhof blieb erfolglos. Hiergegen richtete sich die Verfas-

sungsbeschwerde, die das BVerfG jetzt als unbegründet zurückgewie-

sen hat.

Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 10.04.2018, 1 BvR 1236/11

Liebhaberei: Keine zeitlich unbegrenzte  
Änderungsmöglichkeit des Finanzamts

Eine Änderung von Steuerbescheiden, die wegen Liebhaberei bei einer 

Ferienwohnung vorläufig ergangen waren, zulasten des Steuerpflichti-

gen ist nicht mehr möglich, wenn alle für die Beurteilung notwendigen 

Tatsachen schon seit mehreren Jahren festgestanden haben. Dies stellt 

das Finanzgericht (FG) Münster klar.

Die miteinander verheirateten Kläger machten seit 1998 Werbungs-

kostenüberschüsse für eine Ferienwohnung geltend, die sie zeitweise 

vermieteten und zeitweise selbst nutzen. Das Finanzamt erkannte 

diese negativen Einkünfte zunächst vorläufig gemäß § 165 Abgaben-

ordnung (AO) an und führte aus, dass die Frage der Liebhaberei nicht 

abschließend beurteilt werden könne. Bereits im Rahmen der Veran-

lagung für 2000 hatten die Kläger eine Prognose für den Zeitraum bis 

2029 eingereicht, die zu einem Totalüberschuss führte. Dabei gingen 

sie davon aus, dass sich die Schuldzinsen ab 2006 wegen geplanter 

Tilgungen des Darlehens erheblich reduzieren würden.

Nachdem die Schuldzinsen tatsächlich nahezu vollständig weggefallen 

waren, erklärten die Kläger für die Jahre 2010 bis 2012 positive Ein-

künfte aus der Ferienwohnung. Bei Durchführung der Veranlagungen 

für die Jahre 2010 und 2011 vermerkten die Bearbeiter des Finanzamts, 

dass die Frage der Liebhaberei im jeweiligen Folgejahr geprüft werden 

solle. Im Rahmen der Veranlagung für 2012 erstellte das Finanzamt 

eine Prognoseberechnung, aus der sich trotz der geminderten Schuld-

zinsen kein Totalüberschuss ergab. Daraufhin änderte es die Steuer-

festsetzungen für die Streitjahre 1998 bis 2004.

Mit ihrer hiergegen erhobenen Klage beriefen sich die Kläger auf Fest-

setzungsverjährung. Demgegenüber meinte das Finanzamt, dass die 

Ungewissheit nicht allein wegen der Minderung der Schuldzinsen ent-

fallen sei, sondern von weiteren Faktoren (zum Beispiel Umfang der 

Selbstnutzung oder Veräußerung der Wohnung) abhinge.

Die Klage hatte in vollem Umfang Erfolg. Laut FG ist eine Änderung 

der Einkommensteuerbescheide wegen Ablaufs der Festsetzungsfrist 

nicht mehr möglich gewesen, weil zum Zeitpunkt der Änderung mehr 

als ein Jahr ab Beseitigung der Ungewissheit im Sinne von § 165 AO 

verstrichen sei. Bei Bescheiden, die wegen der Frage der Liebhaberei 

vorläufig ergangen sind, sei die Ungewissheit beseitigt, wenn das Fi-

nanzamt die für die Beurteilung der Einkünfteerzielungsabsicht maß-

geblichen Hilfstatsachen kenne. Deren Würdigung sei demgegenüber 

Teil der rechtlichen Beurteilung.

Im Streitfall sei die Ungewissheit spätestens im Rahmen der Veranla-

gung für das Jahr 2010 entfallen, weil zu diesem Zeitpunkt festgestan-

den habe, dass die von den Klägern angekündigte Darlehenstilgung 

erfolgt war. Der Umfang der Selbstnutzung einer Ferienwohnung führe 

nicht dazu, dass eine endgültige Veranlagung auf Dauer ausgeschlos-

sen sei. Die erst im Rahmen der Veranlagung für das Jahr 2012 vom 

Finanzamt erstellte Überschussprognose enthalte keine Berechnungs-

grundlage, bei der im Rahmen der Veranlagung für 2010 noch eine Un-

gewissheit bestanden habe. Dementsprechend hätte diese Prognose 

bereits zwei Jahre früher erstellt werden können. Der Ablauf der Fest-

setzungsfrist könne nicht von der steuerrechtlichen Beurteilung des 

Sachverhalts durch das Finanzamt abhängig gemacht werden.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 21.02.2018, 7 K 288/16 E
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Erstmalige Berufsausbildung/erstmaliges Studium: 
Nichtberücksichtigung der Kosten als Werbungs- 
kosten nach Ansicht der BRAK verfassungswidrig

Die Regelung des § 9 Absatz 6 Einkommensteuergesetz (EStG) ver-

stößt nach Ansicht der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) insoweit 

gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des Artikels 3 Absatz 1 Grund-

gesetz (GG), als nach dieser Vorschrift Aufwendungen für eine erstma-

lige Berufsausbildung beziehungsweise ein erstmaliges Studium nicht 

als Werbungskosten zu berücksichtigen sind. 

Zu der Frage hat die BRAK eigenen Angaben zufolge auf Anfrage des 

Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) Stellung genommen. Die Anfrage 

habe sich auf mehrere Aussetzungs- und Vorlagebeschlüssen des Bun-

desfinanzhofs (BFH) bezogen, die dem BVerfG zur Entscheidung vor-

liegen. Darin habe der BFH angenommen, § 9 Absatz 6 EStG verstoße 

gegen Artikel 3 Absatz 1 GG. Eine verfassungskonforme Auslegung der 

Vorschrift dahin, dass die Kosten einer Erstausbildung beziehungswei-

se eines Erststudiums Werbungskosten seien, sei nicht möglich.

In ihrer Stellungnahme unterstützt die BRAK nach eingehender Prü-

fung die vom BFH vertretene Auffassung. Da die Aufwendungen des 

Steuerpflichtigen für seine eigene (auch erstmalige) Berufsausbildung 

zu den die einkommenssteuerrechtliche Bemessungsgrundlage min-

dernden Erwerbsausgaben zählen, verletze deren Nichtberücksichti-

gung (als Werbungskosten) den Grundsatz der Besteuerung nach der 

subjektiven Leistungsfähigkeit.

Bundesrechtsanwaltskammer, PM vom 11.04.2018

Jobcenter muss Kosten für Schulbücher als  
Mehrbedarfsleistungen übernehmen

Das Landessozialgericht (LSG) Niedersachsen-Bremen hat erstmals 

obergerichtlich entschieden, dass Kosten für Schulbücher als Mehrbe-

darfsleistungen vom Jobcenter zu übernehmen sind.

Geklagt hat eine Schülerin der gymnasialen Oberstufe, die Hartz-IV-

Leistungen bezog. Ihren waren Kosten für die Anschaffung von Schul-

büchern (135,65 Euro) – die von der Schule nicht im Rahmen der Lern-

mittelfreiheit leihweise zur Verfügung gestellten werden – und eines 

grafikfähigen Taschenrechners (76,94 Euro) entstanden. Diese begehr-

te sie vom Jobcenter als Zusatzleistungen zum Regelbedarf. Das Job-

center bewilligte mit dem so genannten Schulbedarfspaket insgesamt 

100 Euro pro Schuljahr. Dies begründete es damit, dass die Norm des 

§ 28 Absatz 3 Sozialgesetzbuch (SGB) II als Pauschale ausgestaltet sei. 

Für eine konkrete Bedarfsermittlung fehle eine Rechtsgrundlage.

Das LSG hat die Schulbuchkosten in analoger Anwendung des § 21 

Absatz 6 SGB II als Mehrbedarfsleistungen anerkannt. Bücher würden 

nach der Gesetzesbegründung nicht von der Schulbedarfspauschale 

nach § 28 Absatz 3 SGB II umfasst, sondern müssten grundsätzlich aus 

dem Regelbedarf bestritten werden. Da dieser jedoch nur Kosten für 

Bücher jeglicher Art von circa drei Euro/Monat vorsehe, seien hierdurch 

nur weniger als ein Drittel der notwendigen Schulbuchkosten gedeckt. 

Hierfür seien auch ansonsten im SGB II keine auskömmlichen Leistun-

gen vorgesehen. Dies stelle eine planwidrige Regelungslücke dar, weil 

der Gesetzgeber das gesamte menschenwürdige Existenzminimum 

einschließlich der Kosten des Schulbesuchs sicherstellen müsse. Diese 

Lücke sei für Einmalbedarfe wie Schulbücher über eine verfassungs-

konforme Auslegung des § 21 Absatz 6 SGB II zu schließen, auch wenn 

diese Norm ihrem Wortlaut nach nur laufende Bedarfe betrifft.

Demgegenüber seien die Kosten für grafikfähige Taschenrechner von 

der Schulbedarfspauschale abgedeckt, so das LSG. Eine evidente Un-

terdeckung ergebe sich selbst bei einer einmaligen Bedarfsspitze nicht. 

Ein solcher Taschenrechner müsse nämlich nicht für jedes Schuljahr er-

neut angeschafft werden, sodass die Pauschalen insgesamt auskömm-

lich seien.

Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 11.12.2017, L 

11 AS 349/17

Schüler bei schulisch veranlassten Gruppenarbeiten 
unfallversichert

Eine vom Lehrer veranlasste Gruppenprojektarbeit ist Teil des versi-

cherten Schulbesuchs, auch wenn sie außerhalb der Schule erledigt 

werden kann. Dies hat das Bundessozialgericht (BSG) entschieden.

Schüler stehen während des Besuchs allgemeinbildender Schulen un-

ter dem Schutz der Gesetzlichen Unfallversicherung. Das BSG stellt 

Arbeit,  
Ausbildung & 
Soziales
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dabei in ständiger Rechtsprechung darauf ab, ob sich der konkrete 

Unfall noch im „organisatorischen Verantwortungsbereich der Schule“ 

ereignet hat. Im Fall eines 15-jährigen Realschülers, der im Rahmen 

einer schulischen Projektarbeit stürzte und seitdem auf einen Rollstuhl 

angewiesen ist, hat es entschieden, dass dieser einen versicherten Un-

fall erlitten hat.

Auch während schulisch initiierter Gruppenarbeiten, die außerhalb 

des Schulgeländes nach Unterrichtsschluss stattfinden, seien Schüler 

allgemein- oder berufsbildender Schulen folglich kraft Gesetzes unfall-

versichert. Der Schüler habe im Musikunterricht gemeinsam mit drei 

Mitschülern einen Videoclip erstellen sollen. Da die Gruppe im Unter-

richt mit dem Clip nicht fertig geworden sei, habe sie sich zu den Dreh-

arbeiten mit Billigung der Musiklehrerin nach Unterrichtsschluss im 

häuslichen Bereich eines Mitschülers getroffen. Bei den Dreharbeiten 

habe in der Gruppe Streit gegeben, weswegen der klagende Schüler 

auf dem Heimweg von einem der Klassenkameraden erheblich verletzt 

wurde. Die beklagte Unfallkasse lehnte es laut BSG ab, Leistungen der 

gesetzlichen Unfallversicherung zu gewähren, weil es sich bei den 

Dreharbeiten um Hausaufgaben gehandelt habe, die grundsätzlich in 

den Verantwortungsbereich der Eltern fielen.

Dem hat das BSG – wie schon die Vorinstanz – widersprochen. Zwar 

hat es an seiner Rechtsprechung festgehalten, dass kein Versiche-

rungsschutz besteht, wenn Schüler ihre Hausaufgaben im Selbststudi-

um zu Hause erledigen. Es liege jedoch keine „Hausaufgabe“ mehr vor, 

wenn Lehrkräfte Schülergruppen aus pädagogischen oder organisato-

rischen Gründen zusammenstellen und mit einer Aufgabe betrauen, 

die die Gruppe außerhalb der Schule selbstorganisiert lösen soll. Dann 

setze sich der Schulbesuch in der Gruppe fort, in der neben fachlichen 

zugleich auch soziale und affektive Kompetenzen untereinander ver-

mittelt und eingeübt werden sollen.

Während schulisch veranlasster Gruppenarbeiten finde für jedes Grup-

penmitglied „Schule“ und damit ein „Schulbesuch“ ausnahmsweise 

an dem Ort und zu dem Zeitpunkt statt, an dem sich die Gruppe zur 

Durchführung der Projektarbeit trifft. Denn bei solchen Gruppenarbei-

ten würden Schüler zur Verwirklichung staatlicher Bildungs- und Erzie-

hungsziele füreinander „in Dienst genommen“, was ihren Unfallversi-

cherungsschutz bei gleichzeitiger Haftungsfreistellung der Mitschüler 

erfordere und rechtfertige. Dies gelte umso mehr, als das Unfallge-

schehen durch einen jugendtypischen Gruppenprozess ausgelöst wor-

den sei, dessen Ursache letztlich in der Zusammenstellung der Gruppe 

durch die Lehrkraft gelegen habe.

Als Teil des „Filmteams“, das die Musiklehrerin im Unterricht aus Schü-

lern zusammengestellt hatte, habe der klagende Schüler als „Schau-

spieler“ am Drehort für die Erstellung des Videoclips versicherte Tä-

tigkeiten im Rahmen eines projektbezogenen Schulbesuchs verrichtet. 

Damit sei der sich anschließende Heimweg ebenfalls versichert gewe-

sen und der Schüler habe einen von der Wegeunfallversicherung er-

fassten Schülerunfall erlitten. 

Bundessozialgericht, Urteil vom 23.01.2018, B 2 U 8/16 R

Rentenversicherung: Beitragslücken können wirksam 
nur kurzfristig gefüllt werden

Hat ein 1952 geborener Mann 44 Beitragsjahre auf seinem Rentenkon-

to (45 Jahre wurden benötigt, um mit 63 Jahren abschlagfrei in Rente 

gehen zu können) und hat er eine seinerzeit wegen Arbeitslosigkeit 

entstandene Lücke auf seinem Rentenkonto nicht rechtzeitig ausgegli-

chen, so kann er das nicht Jahre später nachholen. 

Das Schließen derartiger Lücken kann durch freiwillige Zahlungen 

nur dann gelingen, wenn die Gelder bis zum 31. März des auf das 

„lückenhafte“ folgende Jahr eingezahlt werden. In dem Fall ist dem 

Mann wegen einer einjährigen Arbeitslosigkeit vor mehr als 10 Jahren 

vor seinem Rentenbeginn die Lücke entstanden, die er quasi mit dem 

Rentenantrag per Zahlung ausgleichen wollte. Der Mann hätte noch 

ein Jahr weiter arbeiten und dann mit 64 abschlagfrei in Rente gehen 

können. 

LSG Baden-Württemberg, L 10 R 2182/16 vom 14.12.2017
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Wohnungseigentumsrecht: Bäume stehen  
grundsätzlich in Gemeinschaftseigentum

Wenn die Teilungserklärung keine eindeutig anderslautende Erklärung 

enthält, stehen Bäume im Gemeinschaftseigentum der gesamten 

Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG). Vor diesem Hintergrund 

hat das Amtsgericht (AG) München eine Klage auf Entfernung bezie-

hungsweise hilfsweise auf Rückschnitt eines Wildkirschbaums abge-

wiesen, da diese nur gegen einen anderen Eigentümer der WEG, nicht 

aber gegen die WEG insgesamt erhoben worden war.

Die Klägerin und die Beklagte sind Mitglieder einer WEG. Beide verfü-

gen über das Sondernutzungsrecht direkt aneinander grenzender Gar-

tenanteile. Auf der Sondernutzungsfläche der Beklagten steht etwa 

circa 50 Zentimeter neben der beiderseitigen Grenze eine etwa zwölf 

Meter hohe Wildkirsche. Die Äste des vor 20 Jahren in Übereinstim-

mung mit den der Baugenehmigung zugrundeliegenden Plänen ge-

pflanzten Baumes überragen die Grenze zum Gartenanteil der Kläge-

rin. Deren Anträge auf Fällung des Baumes wies die Landeshauptstadt 

München als untere Naturschutzbehörde im März und Mai 2017 ab. Sie 

genehmigte zuletzt lediglich eine Kroneneinkürzung im Feinastbereich 

bis maximal ein Meter zur Ostseite und maximal 0,5 Meter zur Süd-

seite bei Reduzierung des Kronenvolumens bis maximal 25 Prozent.

Die Klägerin verlangt von der Beklagten die Fällung, hilfsweise den 

Rückschnitt des Baumes. Die Wildkirsche sei von Schädlingen, insbe-

sondere von mehreren ansteckenden Pilzerkrankungen befallen und 

leide an der Baumkrankheit Nectria qualligena (Krebs). Die Krankheit 

breite sich auf Pflanzen der Klägerin aus. Die Beklagten beruft sich 

darauf, dass sich die Klage richtigerweise gegen die gesamte WEG-

Gemeinschaft richten müsse. In der Teilungserklärung ist festgelegt, 

dass „die behördlich geforderten Bäume (...) auf den Gemeinschafts-

flächen“ von den Eigentümern „nach Miteigentumsanteilen“ zu „zah-

len“ sind. Im Anschluss daran heißt es, „die gärtnerische Gestaltung 

der Sondernutzungsfläche geht zulasten des jeweiligen Sondernut-

zungsberechtigten“.

Das AG München gab der Beklagten Recht. Zwar könnten die Woh-

nungseigentümer durch Vereinbarung die Pflicht zur Instandhaltung 

und Instandsetzung von Teilen des gemeinschaftlichen Eigentums und 

zur Kostentragung hierfür einzelnen Wohnungseigentümern auferle-

gen. Allerdings erfordere dies eine klare und eindeutige Regelung; im 

Zweifel verbleibe es bei der gesetzlichen Zuständigkeit. Dass die be-

hördlich geforderten Bäume auf den Gemeinschaftsflächen von den 

Eigentümern nach Miteigentumsanteilen zu zahlen sind, spricht nach 

Auffassung des Gerichts dafür, dass nicht nur die Pflanzkosten, sondern 

auch die Kosten der Baumpflege von allen Eigentümern im Verhältnis 

ihrer Miteigentumsanteile zu tragen sind und es auch bei deren Pflicht 

(und Recht) zur Entscheidung über Maßnahmen der Instandhaltung 

und Instandsetzung verbleibt.

Das in der Teilungsordnung dann weiter festgelegte Recht zur Garten-

gestaltung, also etwa die Auswahl der Bepflanzung, das Anlegen von 

Beeten et cetera, beinhalte keine Pflicht, die im Gemeinschaftseigen-

tum stehenden, vom Freiflächengestaltungsplan der Stadt München 

vorgesehenen und damit behördlich geforderten Bäume auf eigene 

Kosten instand zu halten beziehungsweise. instand zu setzen.

Amtsgericht München, Urteil vom 28.06.2017, 481 C 24911/16 WEG, 

rechtskräftig

Errichtung eines Neubaus: Keine Steuerermäßigung 
für damit im Zusammenhang stehende Handwerker-
leistungen

Handwerkerleistungen, die einen Neubau, also die Errichtung eines 

„Haushalts“ betreffen, sind nicht ermäßigt zu besteuern. Denn Hand-

werkerleistungen sind steuerlich nur begünstigt, wenn sie im räum-

lichen Bereich eines vorhandenen Haushalts erbracht werden (§ 35a 

Einkommensteuergesetz – EStG). Dies stellt das Finanzgericht (FG) 

Berlin-Brandenburg klar.

Es betont, dass eine Neubaumaßnahme nicht punktuell dadurch abge-

schlossen wird, dass der Bauherr die Nutzung aufnimmt (hier: Einzug in 

das Haus) und dadurch einen Haushalt begründet. Eine Neubaumaß-

nahme könne insbesondere nicht dadurch beendet beziehungsweise 

abgeschlossen werden, dass der Bauherr in einen Roh- beziehungs-

weise teilfertigen Bau einzieht und einzelne Bauleistungen erst nach 

(teilweiser) Nutzungsaufnahme vornimmt. Vielmehr sei in wertender 

Betrachtung zu prüfen, ob die jeweilige Maßnahme noch in engem 

zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit der Neuerrichtung des 

Gebäudes steht oder nicht.

Bauen und 
Wohnen
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Im zugrunde liegenden Fall führe allein die Tatsache, dass die Kläger 

nach der Teilabnahme und vor Anbringung des Außenputzes in das Ein-

familienhaus eingezogen sind, nicht dazu, dass es sich um eine begüns-

tigte Handwerkerleistung handelt. Die Putzarbeiten gehörten noch zur 

Neubaumaßnahme. Denn hierbei handele es sich um eine Teilleistung 

des Werkvertrags zur Errichtung des Einfamilienhauses der Kläger.

Die erstmalige Pflasterung einer Einfahrt beziehungsweise Terrasse, 

die Errichtung einer Zaunanlage und das Legen des Rollrasens stell-

ten ebenfalls keine begünstigten Handwerkerleistungen dar. Diese 

Leistungen dienten ebenfalls noch der Errichtung des Haushalts der 

Kläger. Nach Überzeugung des FG sind diese Maßnahmen als Neubau-

maßnahme zu verstehen, auch wenn sie sich nicht auf das Gebäude, 

sondern auf die Außenanlagen bezogen haben. Die alleinige Existenz 

des unbebauten Baugrundstücks führe nicht dazu, dass die Verlegung 

eines Rollrasens beziehungsweise von Pflastersteinen als Erhaltungs-

maßnahme des Grundstücks angesehen werden kann. Es habe auch 

vorher keine sonstige Einfriedung (beispielsweise Hecke) bestanden, 

die durch einen Zaun ersetzt (modernisiert) werden habe können. Die 

vorherige Abgrenzung des Grundstücks durch Bauzäune oder so ge-

nanntes Absperrband genüge nicht, um die Errichtung eines Zauns als 

Modernisierungsmaßnahme anzuerkennen. Zudem bestehe auch ein 

enger zeitlicher Zusammenhang mit der Errichtung des Einfamilien-

hauses, hebt das FG hervor. Denn die Arbeiten seien ausweislich der 

Abrechnung binnen drei Monaten nach Teilabnahme des Gebäudes 

ausgeführt worden.

Finanzgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 07.11.2017, 6 K 6199/16

Auf Straßen überhängende Pflanzen: Grundstücks-
eigentümer muss Beseitigungskosten tragen

Kommt der Eigentümer eines Grundstücks seiner Verpflichtung nicht 

nach, von seinem Anwesen auf öffentliche Straßen ragenden Bewuchs 

zu entfernen, so kann die Straßenbaubehörde von ihm die Erstattung 

der Kosten verlangen, die ihr durch Beauftragung eines Unternehmens 

mit der Beseitigung entstanden sind. Dies entschied das Verwaltungs-

gericht (VG) Mainz.

Von dem (Eck)Grundstück des Klägers ragte Baum- und Heckenbe-

wuchs auf angrenzende öffentliche Straßen. Nachdem trotz zweima-

liger Aufforderung zum Rückschnitt ein solcher unterblieb, beauftrag-

te die beklagte Straßenbaubehörde damit einen Gartenbaubetrieb. 

Dieser stellte der Beklagten rund 525 Euro in Rechnung. Die Kosten 

verlangte die Beklagte vom Kläger erstattet, der dagegen mit Wider-

spruch und Klage vorging. Er machte geltend, keine vorherige Auffor-

derung zum Rückschnitt erhalten zu haben. Dieser sei auch nicht nötig 

gewesen, weil entsprechende Arbeiten erst im Jahr zuvor durchgeführt 

worden seien. Im Übrigen seien die von dem Unternehmer angegebe-

nen Kosten hinsichtlich des Personaleinsatzes und des auf eine Depo-

nie verbrachten Schnittgutvolumens nicht verständlich.

Das VG wies die Klage überwiegend ab. Der Eigentümer eines Grund-

stücks innerhalb der Ortslage sei nach dem Landesstraßengesetz 

verpflichtet, den von seinem Grundstück auf öffentliche Straßen ra-

genden Bewuchs auf eigene Kosten zu beseitigen. Komme er dieser 

Verpflichtung nicht nach, so könne die Straßenbaubehörde nach Auf-

forderung und Fristsetzung die Beseitigung des überhängenden Be-

wuchses veranlassen und die dabei entstandenen Kosten gegenüber 

dem Eigentümer geltend machen.

Nach diesen gesetzlichen Vorgaben sei die Beklagte vorliegend grund-

sätzlich zutreffend verfahren. Insbesondere habe sie davon ausgehen 

dürfen, dass der Kläger wenigstens eine der beiden behördlichen Auf-

forderungen zur Beseitigung des bestehenden Überwuchses auch tat-

sächlich erhalten habe. Das einfache Bestreiten des Zugangs der Sch-

reiben reiche hier nicht aus. Denn es sei als äußerst unwahrscheinlich 

anzusehen, dass der Kläger gerade die beiden Aufforderungen nicht 

erhalten haben will, obgleich ihm in demselben Zeitraum mehrere 

Bescheide der Behörde übersandt beziehungsweise zugestellt worden 

seien.

Die auf den Kläger umgelegten Kostenpositionen der Unternehmer-

rechnung seien auch nachvollziehbar. Der Erstattungsbescheid sei je-

doch insoweit rechtswidrig, als er Kosten beinhalte, die auf den Besei-

tigungsaufwand für eine Grundstücksseite entfielen, die an einen nicht 

gewidmeten Weg und damit nicht an eine öffentliche Straße grenze.

Verwaltungsgericht Mainz, Urteil vom 21.02.2018, 3 K 363/17.MZ
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Gaffer: Bundesrat will Strafen ausweiten

Gaffer, die Videos oder Fotos von Unfällen, Anschlägen oder Naturka-

tastrophen aufnehmen oder im Netz verbreiten, sollen künftig auch 

dann bestraft werden, wenn sie damit tödlich verunglückte Opfer 

bloßstellen. Dies fordert der Bundesrat mit einem Gesetzentwurf, den 

er am 02.03.2018 beschlossen hat. 

Immer häufiger fotografierten oder filmten Schaulustige mit ihren 

stets griffbereiten Smartphones die Opfer von Unglücken, so der Bun-

desrat. Die so entstandenen Bild- und Videoaufnahmen würden oft 

in sozialen Netzwerken verbreitet oder an Fernsehsender sowie Zei-

tungen weitergegeben. Dies verstoße gegen die Persönlichkeitsrechte 

der Opfer und sei für die Angehörigen unzumutbar. Der strafrechtliche 

Schutz gegen ein solches Verhalten sei derzeit jedoch lückenhaft, da 

er nur lebende Personen erfasst, begründet der Bundesrat seinen Ge-

setzentwurf. 

Diese Lücke will er schließen, indem der Anwendungsbereich des § 

201a Strafgesetzbuch auf Verstorbene erweitert wird. Unbefugte Auf-

nahmen von Toten und deren Verbreitung könnten dann mit Geldstra-

fen oder Freiheitsentzug von bis zu zwei Jahren geahndet werden. Auch 

der Versuch soll strafbar sein – zum Beispiel, wenn Einsatzkräfte noch 

rechtzeitig einschreiten konnten. 

Einen gleichlautenden Vorschlag hatte der Bundesrat bereits 2016 

in den Bundestag eingebracht – zusammen mit der Forderung, Gaf-

fen insgesamt besser zu bekämpfen (BR-Drs. 226/16). Der Bundestag 

griff diese Anliegen nur teilweise auf: Schaulustige, die den Einsatz von 

Rettungskräften behindern, können seit Sommer 2017 wegen unter-

lassener Hilfeleistung bestraft werden. Das Herstellen und Verbreiten 

bloßstellender Fotos und Videos Verstorbener ist jedoch nach wie vor 

straffrei. Daher möchte der Bundesrat das Thema erneut in den Bun-

destag bringen.

Zunächst kann die geschäftsführende Bundesregierung zu dem Ent-

wurf Stellung nehmen. Anschließend leitet sie ihn an den Bundestag 

weiter. Wann und ob dieser sich mit dem Vorschlag des Bundesrates 

beschäftigt, entscheidet allein der Bundestag. Feste Fristvorgaben gibt 

es dazu nicht.

Bundesrat, PM vom 02.03.2018

Grundstücksausfahrt oder Straßeneinmündung:  
Unklar gestaltete Verkehrsflächen erfordern  
gesteigerte Sorgfalt

Für die rechtliche Einordnung einer Verkehrsfläche als Grundstück-

sausfahrt im Sinne des § 10 Straßenverkehrsordnung (StVO) oder als 

Einmündung einer Straße im Sinne des § 8 Absatz 1 Satz 1 StVO ist 

allein deren nach außen in Erscheinung tretende Verkehrsbedeutung 

maßgeblich. Ausbau und Gestaltung der Verkehrsfläche sind allein 

nicht entscheidend, können allerdings als äußere Kriterien Anhalts-

punkte für die – maßgebliche – Verkehrsbedeutung sein. Schwierigkei-

ten bei der Erkennbarkeit der Verkehrsbedeutung können von den Be-

teiligten eine gesteigerte Sorgfalt erfordern und insoweit im Rahmen 

der subjektiven Haftungsvoraussetzungen zu berücksichtigen sein.

Ausgehend von dieser Rechtslage hat das Oberlandesgericht (OLG) 

Hamm – nach der Bewertung einer in Werne gelegenen Verkehrsflä-

che – wechselseitige Berufungen zweier an einem Verkehrsunfall be-

teiligter Parteien gegen das erstinstanzliches Urteil des Landgerichts 

Dortmund vom 08.03.2017 (21 O 361/16) als erfolglos eingeschätzt. 

Das hat die Parteien in der mündlichen Berufungsverhandlung vom 

05.12.2017 dazu veranlasst, die eingelegten Rechtsmittel zurückzu-

nehmen.

Der Kläger und die – neben ihrem Haftpflichtversicherer – Beklagte 

hatten ihre jeweiligen Fahrzeuge in der Nähe einer Turnhalle abgestellt, 

die am Werthweg gegenüber der Boymerstraße in Werne gelegen ist. 

Der Kläger parkte auf den am Werthweg gelegenen Parkplatz, die 

Beklagte auf dem Parkplatz unmittelbar vor der Turnhalle. Beim Ver-

lassen des Parkplatzes befuhr der Kläger den Werthweg und passierte 

die – mit der gegenüber liegenden Einmündung der Boymerstraße – 

wie eine Straßenkreuzung ausgestaltete, unbeschilderte rechtsseitige 

Zufahrt zur Turnhalle. Auf dieser näherte sich die Beklagte mit ihrem 

Fahrzeug. Die Beklagte hielt sich nach der Vorfahrtsregel „rechts vor 

links“ für vorfahrtsberechtigt. Zugleich ging der Kläger von der Beklag-

ten als einer sich aus einer Grundstücksausfahrt nähernden Verkehrs-

teilnehmerin und dementsprechend von seiner Vorfahrt aus. Da weder 

der Kläger noch die Beklagte dem jeweils anderen Verkehrsteilnehmer 

den Vorrang einräumten, stießen beide Fahrzeuge im Einmündungs-

bereich zusammen. Den ihm entstandenen Schaden in Höhe von ins-

Bußgeld & 
Verkehr
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gesamt circa 13.000 Euro hat der Kläger von der Beklagten und ihrem 

Haftpflichtversicherer im vorliegenden Rechtsstreit ersetzt verlangt.

Die Klage war in erster Instanz zu 2/3 erfolgreich. Das LG hat dem Klä-

ger circa 8.600 Euro Schadenersatz zugesprochen. Die Berufung des 

Klägers gegen dieses Urteil, mit der er 100-prozentigen Schadenersatz 

begehrt hat, sowie die Berufung der Beklagten und ihres Haftpflicht-

versicherers, die vollständige Klageabweisung begehrt haben, waren 

erfolglos.

In der mündlichen Berufungsverhandlung hat das OLG Hamm die 

Parteien darauf hingewiesen, dass das LG die Verursachungsbeiträge 

beider Parteien am Unfallgeschehen zutreffend bewertet hat. Die Be-

klagte sei, aus einem Grundstück auf eine öffentliche Straße gefahren. 

Dabei habe sie gemäß § 10 StVO höchste Sorgfalt walten lassen und 

eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausschließen müssen. 

Dem klägerischen Fahrzeug gegenüber sei sie daher wartepflichtig ge-

wesen. Die von ihr befahrene Abzweigung mit einer Länge von circa 

zehn Metern führe allein zu der nur wenige Meter von der Straßenfront 

zurückliegenden Sporthalle. Sie diene deren Erreichbarkeit und nicht 

dem fließenden Verkehr. Wenn die Beklagte, der die Örtlichkeit im Un-

fallzeitpunkt seit circa zwei Jahren bekannt gewesen sei, dies anderes 

bewertet habe, sei dies ein für ihre Haftung unbeachtlicher subjektiver 

Erlaubnisirrtum. Insoweit trage sie das Risiko einer rechtsfehlerhaften 

Beurteilung der Vorfahrtsituation.

Obgleich der Verstoß gegen § 10 StVO im Regelfall zur alleinigen Haf-

tung des sich regelwidrig verhaltenden Fahrers führe, begründeten die 

besonderen Umstände des vorliegenden Falls eine Mithaftung des Klä-

gers. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten, die den Einmündungsbe-

reich wie eine Kreuzung erscheinen ließen, habe der vorfahrtsberech-

tigte Kläger damit rechnen müssen, dass sein Vorfahrtsrecht von der 

Beklagten aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht erkannt werde. 

Deswegen habe er seine Fahrweise auf eine mögliche Missachtung des 

Vorfahrtsrechts ausrichten und durch die Aufnahme von Blickkontakt 

zu der sich nähernden, wartepflichtigen Beklagten absichern müssen. 

Dies sei im vorliegenden Fall nicht geschehen und rechtfertige den mit 

einem Drittel zu bewertenden Mitverursachungsanteil des Klägers am 

Unfallgeschehen.

Nach der mitgeteilten Beurteilung der Sach- und Rechtslage durch 

den OLG haben beide Parteien durch die Rücknahme ihrer jeweiligen 

Berufung den Rechtsstreit beendet. Das angefochtene Urteil des LG 

Dortmund hat damit Bestand.

Oberlandesgericht Hamm, PM vom 05.02.2018

Behinderung der Straßenbahn kann teuer werden

Die Behinderung des Straßenbahnnetzes kann zur Übernahme der 

Kosten für einen Schienenersatzverkehr führen. Dies hat das Amtsge-

richt (AG) Frankfurt am Main entschieden.

Der Beklagte parkte sein Fahrzeug in einer Weise, dass er den Linien-

verkehr der Straßenbahn von Offenbach in Richtung Frankfurt/Lo-

kalbahnhof so behinderte, dass eine Straßenbahn nicht mehr fahren 

konnte. Die Klägerin richtete in dem Zeitraum, bis das Fahrzeug abge-

schleppt werden konnte, einen Schienenersatzverkehr durch Taxen für 

die Fahrgäste ein. Sie begehrt vom Beklagten die Übernahme der Ta-

xikosten in Höhe von etwa 970 Euro mit der Begründung, dass sie auf 

Grundlage des Personenbeförderungsgesetzes verpflichtet gewesen 

sei, den Schienenersatzverkehr einzurichten. Der Beklagte meint, dass 

ein Schadenersatzanspruch daran scheitere, dass kein gezielter Eingriff 

in den Gewerbebetrieb der Klägerin vorgelegen und die Klägerin sich 

mit dem Abschleppen zu viel Zeit gelassen habe.

Das AG Frankfurt am Main hat entschieden, dass die Beklagte aus dem 

Personenbeförderungsgesetz verpflichtet war, einen Schienenersatz-

verkehr einzurichten und dass der Beklagte als Verursacher der Störung 

für diesen Schaden schadenersatzpflichtig ist. Eine Beweisaufnahme 

hat zur Überzeugung des Gerichts ergeben, dass die von der Klägerin 

vorgetragenen Fahrten durch Taxen tatsächlich auch durchgeführt 

wurden und die Rechnungen zutreffen. Ein milderes Mittel als den 

Einsatz von Taxen zur Personenbeförderung sei auch nicht ersichtlich 

gewesen. Denn bis zum Zeitpunkt des Abschleppens des beklagten 

Fahrzeuges sei eine andere gleich effiziente Beförderungsmöglichkeit 

für die Passagiere der blockierten Straßenbahn nicht möglich gewesen.

Amtsgericht Frankfurt am Main, Urteil vom 17.08.2017, 32 C 3586/16 

(72), rechtskräftig
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Europäisches Nachlassrecht: EuGH soll über  
Formularzwang entscheiden

Der Europäische Gerichtshof soll klären, ob für die Beantragung eines 

so genannten Europäischen Nachlasszeugnisses zwingend ein in der 

entsprechenden Durchführungsverordnung vorgesehenes Formblatt 

benutzt werden muss. Hierum bittet das Oberlandesgericht (OLG) 

Köln in einem Vorabentscheidungsersuchen.

In der Sache geht es um den Nachlass einer im Alter von 95 Jahren 

verstorbenen Kölnerin, die mit notariellem Testament eine kirchliche 

Einrichtung in Italien als Erbin eingesetzt hatte. Da Teile des Vermö-

gens im Ausland liegen, hat der von der Erblasserin bestimmte Tes-

tamentsvollstrecker ein so genanntes Europäisches Nachlasszeugnis 

beantragt. Dieses Dokument weist den Status von Erben und Testa-

mentsvollstreckern auch in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union nach und hilft ihnen, ihre Befugnisse im Ausland auszuüben.

Nach einer Europäischen Durchführungsverordnung (Nr. 1329/2014) 

ist für den Antrag auf Ausstellung eines Europäischen Nachlasszeugnis-

ses ein bestimmtes Formblatt zu verwenden. Weil der Testamentsvoll-

strecker sich weigerte, den Antrag auf diesem Formblatt einzureichen, 

hat das Amtsgericht – Nachlassgericht – Köln den entsprechenden 

Antrag abgelehnt.

Auf die hiergegen gerichtete Beschwerde hat das OLG Köln dem EuGH 

die Frage vorgelegt, ob sich aus europäischem Recht tatsächlich der 

Zwang zur Benutzung des Formulars ergebe. Die genannte Durchfüh-

rungsverordnung (Nr. 1329/2014) sehe zwar die Benutzung des Form-

blattes zwingend vor. Die Verordnung diene aber der Durchführung 

der EU-Erbrechtsverordnung (Nr. 650/2012). Artikel 65 Absatz 2 der 

Erbrechtsverordnung regele, dass das Formblatt verwendet werden 

„kann“. Dementsprechend sähen auch große Teile der rechtswissen-

schaftlichen Literatur in Deutschland die Benutzung des Formulars als 

fakultative Möglichkeit und nicht als zwingend an.

Da es sich um eine Frage des europäischen Rechts handelt, die alle 

Mitgliedstaaten gleichermaßen betrifft, ist die Frage nach Ansicht 

des OLG vom EuGH zu beantworten. Das OLG hat das Verfahren in 

Deutschland bis zur Entscheidung in Luxemburg ausgesetzt.

Oberlandesgericht Köln, Beschluss vom 06.02.2018, 2 Wx 276/17

Nach Tod noch Rente gezahlt: Kontobevollmächtigte 
müssen Beträge erstatten

Nachdem die Rentenversicherung in Unkenntnis vom Tod einer Rent-

nerin weiterhin Rente auf deren Konto überwiesen hat, müssen die 

Kontobevollmächtigten nun die überzahlten Beträge zurückzahlen. 

Das Sozialgericht (SG) Darmstadt hat eine entsprechende Forderung 

der Rentenversicherung bestätigt.

Die Rentenversicherung zahlte in Unkenntnis des Todes einer 2005 

verstorbenen Rentnerin bis 2011 weiter Rente auf deren Konto. Es er-

gab sich eine Überzahlung von circa 77.000 Euro. Den auf dem Konto 

noch vorhandenen Betrag erstattete die Bank zurück. Es verblieb aber 

ein offener Betrag von etwa 15.000 Euro, da nach dem Tod der Ver-

sicherten von dem Konto zahlreiche Abhebungen an Geldautomaten 

vorgenommen worden waren. Den fehlenden Betrag verlangte die Be-

klagte von den Klägern zurück. Unter ihrer Adresse war die Rentnerin 

gemeldet, bevor sie in die USA ging.

Nach den Aussagen der Kläger hatte die verstorbene Rentnerin ihnen 

eine Kontovollmacht erteilt. Die Kläger bestreiten, das Geld abgeho-

ben zu haben. Sie hätten bis 2012 nicht einmal von dem Tod der Rent-

nerin gewusst, auch wenn es 2004 zu einem „Abschiedsbesuch“ der 

damals schon sehr kranken Rentnerin gekommen sei. Allerdings wurde 

kurz nach dem Tod der Rentnerin für deren EC-Karte eine neue PIN 

beantragt und an die frühere Adresse der Rentnerin verschickt. Fortan 

wurden Abhebungen mit der EC-Karte vorgenommen. 2008 sandte 

die Bank eine neue EC-Karte an dieselbe Adresse, mit der sodann wei-

tere Abhebungen erfolgten. Zudem ergab ein Vergleich der Konten der 

Kläger und der Verstorbenen, dass zu ähnlichen Zeitpunkten Abhebun-

gen aus dem Ausland vorgenommen wurden.

Das SG Darmstadt hat die Entscheidung der Rentenversicherung be-

stätigt. Die Richter waren davon überzeugt, dass die Kläger gelogen 

und nach dem Tod der Rentnerin das Geld von deren Konto abgeho-

ben haben. Sie seien daher als Empfänger der Rentenzahlungen zur 

Erstattung verpflichtet. Das Gericht stützt sich neben den parallelen 

Abhebungen aus dem Ausland insbesondere darauf, dass nach der 

Zeugenaussage eines Bankmitarbeiters nur der Kontoinhaber oder 

ein Kontobevollmächtigter schriftlich eine neue PIN anfordern könne. 

Denn es würde immer ein Unterschriftenabgleich vorgenommen. Es 

Ehe, Familie 
und Erben
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müsse sich daher – so das SG – so zugetragen haben, dass die Rent-

nerin bei ihrem „Abschiedsbesuch“ 2004 den Klägern ihre EC-Karte 

ausgehändigt habe. Sie hätten dann für die EC-Karte die neue PIN an-

gefordert, diese genutzt und auch die 2008 versandte neue EC-Karte 

für Abhebungen verwendet.

Sozialgericht Darmstadt, S 6 R 45/14, nicht rechtskräftig

Pflegekosten für Grab der Mutter des Erblassers sind 
keine Nachlassverbindlichkeiten

Die Kosten, die einem Erben für die Pflege und Instandhaltung des Gra-

bes der Mutter des Erblassers entstehen, sind bei der Erbschaftsteuer 

nicht als Nachlassverbindlichkeiten zu berücksichtigen. Dies hat das 

Finanzgericht (FG) Düsseldorf entschieden.

Der Kläger ist der Cousin des Erblassers. Die Mutter des Erblassers 

verstarb im Herbst 2012. Deshalb erwarb der Erblasser mit Wirkung 

ab dem 25.10.2012 bis zum 24.10.2032 das Nutzungsrecht an einer 

Grabstätte. Ende November 2013 verstarb der Erblasser. Der Kläger ist 

sein Alleinerbe. Er macht in seiner Erbschaftsteuererklärung als Nach-

lassverbindlichkeiten Kosten für die Pflege der Grabstätte der Mutter 

des Erblassers von etwa 57.600 Euro geltend. Er sei in die bestehende 

Verpflichtung eingetreten, die Grabstätte zu pflegen und instand zu 

halten. Hierfür seien wöchentlich 50 Euro anzusetzen, was bei einer 

Restlaufzeit des vom Erblasser erworbenen Nutzungsrechts einem 

Gesamtbetrag von 57.600 Euro entspreche. Das beklagte Finanzamt 

berücksichtige die Kosten nicht.

Das FG Düsseldorf wies die Klage ab. Das Finanzamt habe es zu Recht 

abgelehnt, die vom Kläger geltend gemachten Kosten für die Pflege 

der Grabstätte als Nachlassverbindlichkeiten zu berücksichtigen. Die 

vom Kläger geltend gemachten Kosten seien nicht als Nachlassver-

bindlichkeiten nach § 10 Absatz 5 Nr. 3 Satz 1 des Erbschaftsteuer- und 

Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) abzugsfähig. Denn hierunter könn-

ten nur die Kosten der Bestattung des Erblassers selbst fallen.

Die Kosten für die Pflege der Grabstätte seien auch nicht nach § 10 

Absatz 5 Nr. 1 ErbStG abzugsfähig. Danach könnten grundsätzlich 

die vom Erblasser herrührenden Schulden als Nachlassverbindlich-

keiten abgezogen werden. Das Nutzungsrecht an der Grabstätte sei 

zwar noch in der Person des Erblassers entstanden. Es sei auch auf 

den Kläger übergegangen. Nach der Friedhofssatzung habe sich aus 

dem Erwerb des Nutzungsrechts die Pflicht zur Anlage und Pflege der 

Grabstätte ergeben. Diese öffentlich-rechtliche Verpflichtung sei zwar 

auf den Kläger übergegangen. Gleichwohl könne er die ihm zukünf-

tig entstehenden Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung der 

Grabstätte nicht als Nachlassverbindlichkeiten abziehen. Dem steht 

laut FG der Umstand entgegen, dass die Verpflichtung zur Pflege und 

Unterhaltung der Grabstätte als Nebenpflicht des Nutzungsberech-

tigten neben der Zahlung der Nutzungsgebühr Bestandteil eines im 

Zeitpunkt der Entstehung der Steuer noch nicht abgeschlossenen öf-

fentlichen-rechtlichen Nutzungsverhältnisses ist.

So genannte schwebende Geschäfte gölten steuerrechtlich regelmäßig 

als ausgeglichen, weil sie auf gegenseitig vereinbarten Leistungsbezie-

hungen beruhen. Dies gelte grundsätzlich auch für die Erbschaftsteuer. 

Schwebende Geschäfte seien daher bei der Ermittlung der Bemes-

sungsgrundlage für die Festsetzung der Erbschaftsteuer regelmäßig so 

zu berücksichtigen, dass sie sich auf deren Höhe nicht auswirken, so-

fern Leistung und Gegenleistung wertmäßig in etwa ausgewogen sind.

Im Streitfall hätte das beklagte Finanzamt bei der Ermittlung des 

Wertes des Nachlasses an sich das restliche Nutzungsrecht an der in 

Rede stehenden Wahlgrabstätte, das auf den Kläger übergegangen ist, 

als Vermögensgegenstand berücksichtigen können. Dem wären nur 

noch die zukünftig zu tätigenden Aufwendungen für die Pflege und 

Unterhaltung der Grabstätte als Abzugsposten gegenüber zu stellen, 

weil der Erblasser die Gebühr bereits entrichtet hatte. Hiernach hät-

te sich indes kein Abzugsbetrag zugunsten des Klägers ergeben, weil 

davon auszugehen sei, dass die Gebühr und Verpflichtung zur Pflege 

der Grabstätte jedenfalls dem Wert des Nutzungsrechts entsprechen.

Es könne auch nicht angenommen werden, dass das Nutzungsrecht an 

der Grabstätte für den Kläger keinen Wert hat und aus diesem Grunde 

ausnahmsweise ein Abzug der Verpflichtung zur Pflege der Grabstätte 

dem Grunde nach zulässig wäre. Denn bei der fraglichen Grabstätte 

handele es sich um diejenige für die Tante des Klägers. Überdies habe 

der Kläger durch die Umschreibung des Nutzungsrechts auf sich zum 

Ausdruck gebracht, dass dieses sehr wohl einen Wert für ihn hat.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 17.01.2018, 4 K 1641/15 Erb
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Suchmaschinenbetreiber muss Suchergebnisse nicht 
vor Anzeige auf Persönlichkeitsrechtsverletzungen 
untersuchen

Der Betreiber einer Internet-Suchmaschine ist nicht verpflichtet, sich 

vor der Anzeige eines Suchergebnisses darüber zu vergewissern, ob die 

von den Suchprogrammen aufgefundenen Inhalte Persönlichkeits-

rechtsverletzungen beinhalten. Er muss erst reagieren, wenn er durch 

einen konkreten Hinweis von einer offensichtlichen und auf den ersten 

Blick klar erkennbaren Verletzung des allgemeinen Persönlichkeits-

rechts Kenntnis erlangt, wie der Bundesgerichtshof (BGH) klarstellt. 

Der BGH betont in seinem Urteil auch die Bedeutung von Suchmaschi-

nen für das Auffinden von Inhalten im Internet.

Die Kläger nehmen die Beklagte auf Unterlassung in Anspruch, be-

stimmte vermeintlich persönlichkeitsrechtsverletzende Inhalte auf 

Drittseiten über die Suchmaschine auffindbar zu machen. Die Beklag-

te, die ihren Sitz in Kalifornien hat, betreibt die Internetsuchmaschine 

„Google“. Dabei durchsucht sie mit einer Software kontinuierlich und 

automatisiert das Internet und übernimmt die so ermittelten Inter-

netseiten in einen Suchindex. Die Daten gibt die Suchmaschine an die 

Nutzer entsprechend dem eingegebenen Suchbegriff nach einem von 

der Beklagten erstellten Algorithmus als Ergebnisliste aus und verlinkt 

diese. 

Die Kläger, ein Ehepaar, sind IT-Dienstleister. Der Kläger hatte ab 

Mitte Februar 2011 zumindest beim Aufsetzen eines Internetforums 

(F-Internetforum) geholfen. Mitglieder dieses Forums führten mit-

tels Beiträgen auf verschiedenen Forenseiten Auseinandersetzungen 

mit Mitgliedern eines anderen Internetforums. Den Mitgliedern des 

F-Internetforums wurde vorgeworfen, Dritte zu stalken und zu drang-

salieren. Aufgrund einer vom Kläger im Rahmen seiner Tätigkeit für das 

F-Internetforum eingerichteten E-Mail-Weiterleitung stellten Dritte 

die IP-Adresse und die Identität des Klägers fest und gaben diese In-

formationen an Mitglieder des mit dem F-Internetforum verfeindeten 

Internetforums weiter. Letztere verfassten sodann auf den mit der 

Klage beanstandeten Internetseiten Beiträge, in denen der Kläger für 

Handlungen von Mitgliedern des F-Internetforums (unter anderem 

angebliches Stalking) verantwortlich gemacht wurde. Die bei zielge-

richteter Suche in der Ergebnisliste der Beklagten nachgewiesenen Sei-

ten enthielten deshalb Inhalte, wonach der Kläger das F-Internetforum 

betreibe, für die dort veröffentlichten Inhalte (mit-)verantwortlich sei 

oder von den Inhalten des Forums zumindest Kenntnis gehabt habe 

und die Klägerin von der Rolle ihres Mannes in diesem Forum Kennt-

nis gehabt haben müsse. Dabei wurden in Bezug auf die Kläger Worte 

gebraucht wie etwa „Arschkriecher“, „Schwerstkriminelle“, „kriminelle 

Schufte“, „Terroristen“, „Bande“, „Stalker“, „krimineller Stalkerhaus-

halt“. 

Die Klage war letztlich erfolglos. Nach Ansicht des BGH stehen den 

Klägern gegen die Beklagte keine Ansprüche wegen Verletzung des all-

gemeinen Persönlichkeitsrechts zu. Die von den Klägern beanstande-

ten Inhalte auf den Internetseiten, die die Beklagte durch Verlinkung 

auffindbar macht, seien keine eigenen Inhalte der Beklagten. Sie seien 

von anderen Personen ins Internet eingestellt worden. Die Beklagte 

habe sich die Inhalte durch Aufnahme in den Suchindex auch nicht zu 

Eigen gemacht. Die Beklagte durchsuche lediglich mit Hilfe von Pro-

grammen die im Internet vorhandenen Seiten und erstelle hieraus 

automatisiert einen Suchindex. Zwar könne sie grundsätzlich auch als 

so genannte mittelbare Störerin haften, wenn sie zur Verletzung des 

allgemeinen Persönlichkeitsrechts willentlich und mitursächlich bei-

trägt. Denn die Beiträge im Internet, durch die sich die Kläger in ihren 

Persönlichkeitsrechten verletzt sehen, würden durch die Suchmaschi-

ne auffindbar gemacht.

Eine Haftung des Suchmaschinenbetreibers setze aber die Verletzung 

von Prüfpflichten voraus, betont der BGH. Vom ihm könne vernünfti-

gerweise nicht erwartet werden, dass er sich vergewissert, ob die von 

den Suchprogrammen aufgefundenen Inhalte rechtmäßig ins Internet 

eingestellt worden sind, bevor er diese auffindbar macht. Die Annah-

me einer – praktisch kaum zu bewerkstelligenden – allgemeinen Kon-

trollpflicht würde die Existenz von Suchmaschinen als Geschäftsmo-

dell, das von der Rechtsordnung gebilligt worden und gesellschaftlich 

erwünscht ist, ernstlich in Frage stellen. Ohne die Hilfestellung einer 

solchen Suchmaschine wäre das Internet aufgrund der nicht mehr 

übersehbaren Flut von Daten für den Einzelnen nicht sinnvoll nutzbar, 

betont der BGH. Den Betreiber einer Suchmaschine träfen daher erst 

dann spezifische Verhaltenspflichten, wenn er durch einen konkreten 

Hinweis Kenntnis von einer offensichtlichen und auf den ersten Blick 

klar erkennbaren Rechtsverletzung erlangt hat. 

Medien &  
Telekommu-
nikation
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Diese Voraussetzungen lagen laut BGH im Streitfall nicht vor. Die be-

anstandeten Bezeichnungen der Kläger seien zwar ausfallend scharf 

und beeinträchtigten ihre Ehre. Ihr ehrbeeinträchtigender Gehalt habe 

aber nicht von vornherein außerhalb jedes in einer Sachauseinander-

setzung wurzelnden Verwendungskontextes gestanden. Denn die Äu-

ßerungen hätten ersichtlich im Zusammenhang mit der Rolle gestan-

den, die der Kläger beim F-Internetforum gespielt haben soll. Nach 

dem Inhalt der beanstandeten Suchergebnisse werde den Mitgliedern 

des F-Internetforums unter anderem Stalking vorgeworfen. Die Betei-

ligung des Klägers an der Erstellung des F-Internetforums hätten die 

Kläger nicht zweifelsfrei klären können. Der Kläger habe selbst ein-

geräumt, am „Aufsetzen“ des F-Internetforums beteiligt gewesen zu 

sein. Auch sei eine von ihm eingerichtete E-Mail-Weiterleitung über 

das F-Internetforum an ihn noch Wochen nach dem Aufsetzen des Fo-

rums aktiv gewesen. Über die eigene, durch „eidesstattliche Versiche-

rung“ bekräftigte, jedoch ziemlich allgemein gehaltene und pauschale 

Behauptung hinaus, mit dem F-Internetforum nichts zu tun zu haben, 

habe der Kläger keinerlei belastbare Indizien für die Haltlosigkeit der 

ihm – und zumindest mittelbar in Form der Mitwisserschaft seiner 

Frau, der Klägerin, – gemachten Vorwürfe aufgezeigt. Eine offensicht-

liche und auf den ersten Blick klar erkennbare Rechtsverletzung habe 

die Beklagte den beanstandeten Äußerungen deshalb nicht entneh-

men müssen. 

Bundesgerichtshof, Urteil vom 27.02.2018, VI ZR 489/16

Abonnierte Online-Dienste jetzt auch im EU-Ausland 
verfügbar

Eine entsprechende EU-Verordnung gilt seit 1. April 2018, berichtet der 

Branchenverband BITKOM.

Wer in Deutschland kostenpflichtige Streamingdienste für etwa Musik, 

Videos oder auch Fernsehangebote abonniert hat, konnte seine Inhal-

te zumeist nur innerhalb Deutschlands abrufen. Jetzt kann jeder Nut-

zer seinen abonnierten Online-Dienst ohne Zusatzgebühren für einen 

beschränkten Zeitraum auch im EU-Ausland nutzen – Bezahldienste 

sind dann verpflichtet, dies möglich zu machen. 

Betroffen von der Verordnung seien kostenpflichte Online-Dienste 

für Inhalte, erklärt BITKOM. Darunter fallen Plattformen für den Vi-

deoabruf wie Netflix, Amazon Prime Video oder Maxdome, Online-

Fernsehdienste wie Sky Go oder Zattoo, Musikstreamingdienste wie 

Spotify, Deezer oder Google Play Music sowie Märkte für Onlinespiele, 

beispielsweise Steam oder Origin. Kostenfreie Mediatheken von Fern-

sehsendern sind nicht dazu verpflichtet, ihre Inhalte im EU-Ausland 

temporär verfügbar zu machen, sind aber dazu berechtigt.

Für die vorübergehende Nutzung im EU-Ausland fallen keine zusätz-

lichen Kosten an. Online-Plattformen müssen laut Verordnung bei 

Abschluss und Verlängerung von Aboverträgen als auch bei Miss-

brauchsverdacht überprüfen, ob sich der Wohnsitz eines Nutzers auch 

in dem Land befindet, in dem das Abonnement abgeschlossen wurde. 

Für diese Prüfung werden in der Regel Daten genutzt, die der Dienst 

ohnehin von seinen Kunden hinterlegt – etwa die Rechnungsadresse, 

die Bankverbindung oder Kreditkarteninformationen.

Die abonnierten Inhalte müssen für Nutzer auch im EU-Ausland so 

zugänglich gemacht werden, wie sie es von ihrem Dienst in ihrem Hei-

matland gewohnt sind. Lediglich die Qualitätsanforderungen können 

abweichen. Lizenzen für die erweiterte Nutzung seines Angebots muss 

ein Online-Dienst dabei nicht erwerben. Die wichtigste Umstellung 

besteht darin, technische Prozesse aufzusetzen, mit denen der Wohn-

ort eines Nutzers verifiziert werden kann.

BITKOM, Mitteilung vom 27.3.2018
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Zweiter Berliner Umsatzsteuertag: EU-Mehrwert-
steuersystem wird reformiert – Künstliche Intelligenz 
im Umsatzsteuerrecht

Über die Zukunft der Umsatzsteuer ging es beim Zweiten Berliner 

Umsatzsteuertag, zu dem der Bundesverband der Deutschen Industrie 

e.V. (BDI) geladen hatte. Auch der Deutsche Steuerberaterverband e.V. 

(DStV) nahm an der Veranstaltung teil.

Er berichtet, dass Maria Elena Scoppio (Head of the Unit Value Added 

Tax der EU-Kommission) über die Neuigkeiten hinsichtlich der laufen-

den Pläne der EU-Kommission informiert habe, das Mehrwertsteuer-

system zu reformieren. Sie habe beispielsweise klargestellt, dass die 

derzeitigen Übergangsregelungen zum grenzüberschreitenden Waren-

verkehr im B2B-Bereich ausgedient hätten. Die Umstellung hin zu ei-

ner Besteuerung nach dem Bestimmungslandprinzip sei gesetzt.

Die im Oktober 2017 veröffentlichten Vorschläge der EU-Kommission 

zur Reformierung des Umsatzsteuerrechts sähen vor, ein neues Qua-

litätsmerkmal – den zertifizierten Steuerpflichtigen – einzuführen. An 

den Status würden dann bestimmte umsatzsteuerliche Rechtsfolgen 

anknüpfen. Die endgültige Entscheidung hinsichtlich der Einführung 

dieses Qualitätsmerkmals sei noch nicht getroffen, so Scoppio. Der 

Vorschlag sei lediglich ein Angebot an die Mitgliedstaaten. Scoppio 

zeigte laut DStV Verständnis für die bis dato vorgetragene Kritik der 

Mitgliedstaaten an einer solchen Einführung. Sowohl die kurzfristig 

geplanten Verbesserungen im Umsatzsteuerrecht als auch die end-

gültigen Regelungen könnten aber auch ohne die Einführung des 

Merkmals des zertifizierten Steuerpflichtigen umgesetzt werden. Der 

DStV wertete dies als ein positives Signal. Er hatte eigenen Angaben 

zufolge schon zuvor in einer Stellungnahme (S 01/18) das neue Merk-

mal kritisiert.

Ebenfalls sei, so Scoppio, Bewegung in der Diskussion, wie eine euro-

päische Regelung zur Bestimmung der bewegten Lieferung im grenz-

überschreitenden Reihengeschäft aussehen könnte. Hier deutete sie 

laut DStV an, dass einige Mitgliedstaaten sehr konstruktive Verbesse-

rungsvorschläge gemacht hätten. Diese wolle man weiter verfolgen. 

Scoppio habe sich in der weiteren Diskussion sehr aufgeschlossen 

gezeigt und betont, dass sie auch weiterhin den fachlichen Austausch 

suchen werde. Bis Ende Mai 2018 wolle die Kommission darüber hin-

aus weitere Konkretisierungen der geplanten Mehrwertsteuerreform 

veröffentlichen. 

Neben Neuigkeiten aus der Rechtsprechung und Fragen zur umsatz-

steuerlichen Bewertung bei Datenüberlassungen sei auch der Einsatz 

von Künstlicher Intelligenz im Umsatzsteuerrecht Thema der Veran-

staltung gewesen, so der DStV weiter. Derzeit schlügen die Systeme, 

die automatisiert Unternehmensvorgänge umsatzsteuerlich überprü-

fen sollen, noch relativ häufig falschen Alarm. Allerdings sei das in der 

Phase, in der die Systeme noch angelernt würden, normal. Längerfris-

tig solle ein zielgenaues Kontrollsystem möglich sein.

In diesem Zusammenhang sei deutlich geworden, dass solche Projekte 

sehr kostspielig sind. So habe sich in der Diskussion die Frage aufge-

drängt, ob sich die Implementierung solcher Systeme auch für kleine 

und mittlere Unternehmen (KMU) lohnen würde. Peter Fettke (Deut-

sches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz) habe bestätigt, 

dass die eigene Systemimplementierung nicht für jeden in Betracht 

komme. Allerdings könnte ein neuer Beratungsmarkt entstehen. 

So könnten beispielsweise externe Compliance-Prüfungen mithilfe 

Künstlicher Intelligenz von Dritten angeboten werden. Dies sei letzt-

lich auch für KMU interessant.

Deutscher Steuerberaterverband e.V., PM vom 03.04.2018

Internationale Handelssachen: Länder für Zulassung 
von Englisch als Gerichtssprache

Der Bundesrat möchte, dass Landgerichte Kammern für internationa-

le Handelssachen einrichten dürfen, vor denen in englischer Sprache 

verhandelt wird. Am 02.03.2018 beschloss er, dem Bundestag einen 

entsprechenden Gesetzentwurf vorzulegen. 

In Deutschland gebe es zahlreiche Richter, die hervorragend Englisch 

sprechen und in der Lage sind, eine mündliche Verhandlung sowie das 

Verfahren entsprechend zu führen, begründet der Bundesrat seinen 

Vorschlag.

Obwohl das deutsche Recht und die deutsche Justiz international hohe 

Anerkennung genießen, leide der Gerichtsstandort Deutschland bisher 

darunter, dass noch immer nur Deutsch als Gerichtssprache bestimmt 

sei. Dies trage dazu bei, dass bedeutende wirtschaftsrechtliche Strei-

tigkeiten zumeist im Ausland ausgetragen würden – zum Nachteil des 

Staat &  
Verwaltung
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Gerichtsstandortes Deutschland und deutscher Unternehmen. Durch 

die Einführung von Englisch als zulässiger Gerichtssprache könne so-

wohl Deutschland als Gerichtsstandort als auch das deutsche Recht 

an Attraktivität gewinnen.

Schon zwei Mal hatte der Bundesrat einen entsprechenden Entwurf 

beim Bundestag eingebracht: 2010 und 2014 beschlossen die Länder 

jeweils gleichlautende Gesetzentwürfe, die jedoch vom Bundestag 

nicht verabschiedet wurden und daher mit Ablauf der jeweiligen Wahl-

periode der Diskontinuität unterfielen (BR-Drs. 93/14 (B)).

Um dem Anliegen noch einmal Nachdruck zu verleihen, verabschiede-

te der Bundesrat nun zum dritten Mal eine entsprechende Initiative. 

Als nächstes wird sie über die Bundesregierung dem Bundestag zur 

Entscheidung vorgelegt. Feste Friste für die dortigen Beratungen gibt 

es nicht.

Bundesrat, PM vom 02.03.2018

Kampf gegen Steuerhinterziehung bleibt wichtige 
Aufgabe

„Es bleibt eine wichtige politische Aufgabe, Steuerhinterziehung kon-

sequent zu bekämpfen und einer ungewollten internationalen Steu-

ergestaltung zum Schaden der Allgemeinheit einen Riegel vorzuschie-

ben“, erklärte der Niedersächsische Finanzminister Reinhold Hilbers 

am 16.04.2018. Liefen Steuerhinterzieher in der Vergangenheit Gefahr, 

insbesondere bei der Auswertung von Datenträgern aufzufliegen, müs-

sen sie in Zukunft auch befürchten, dass ihnen die Finanzverwaltung 

im Rahmen eines regelmäßig und nach einem geordneten Datensche-

ma stattfindenden internationalen Datenaustauschs auf die Schliche 

kommt. „Das ist ein großer Schritt für mehr Steuergerechtigkeit“, be-

tonte Hilbers.

Zugleich stellen die in Zukunft eingehenden Datenmengen die Finanz-

verwaltung bundesweit vor große Herausforderungen. Zwar sind bei 

der Auswertung der internationalen Daten in den Finanzämtern dem-

nächst viele Arbeitsschritte und Prüfungen bereits automatisiert mög-

lich. Konkrete Einzelfallprüfungen, z. B. zu welcher Einkunftsart auslän-

dische Einkünfte nach deutschem Steuerrecht gehören und ob diese 

in Deutschland überhaupt steuerpflichtig sind, müssen aber weiterhin 

personell durchgeführt werden.

Beim automatischen internationalen Datenaustausch fungiert Nieder-

sachsen als zentraler Ansprechpartner des Bundes, der alle Auslands-

daten annimmt. Das hier angesiedelte Verfahren „InKA“ (Informations- 

und Kommunikationsaustausch mit dem Ausland) erarbeitet und 

koordiniert im Bereich des Datenimports die Länderanforderungen für 

die Weiterleitung der Daten des Bundes an die Länderfinanzbehörden. 

Seine Konzepte münden überdies in konkrete Umsetzungsaufträge für 

die Erstellung von Software. Das technische Verfahren für die Weiter-

leitung der Daten an die Finanzämter entwickelt Nordrhein-Westfalen 

einheitlich für alle Länder.

Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) schätzt die Anzahl der zu-

künftig eingehenden Auslandsmitteilungen auf 7 bis 8 Mio. Datensätze 

pro Jahr, deren Relevanz geprüft und die ggf. automatisiert den ein-

zelnen Steuerfällen zugeordnet werden. Die Länder gehen davon aus, 

dass dies für etwa die Hälfte der Datensätze gelten wird. Für die Ent-

scheidung, welche dieser Daten im Finanzamt personell zu bearbeiten 

sind (schätzungsweise 25 Prozent aller in Deutschland eingehenden 

Datensätze), setzt die Finanzverwaltung Risikomanagementprozesse 

ein. Für Niedersachsen würden nach ersten Prognosen rund 130.000 

Fälle pro Jahr anfallen.

FinMin Niedersachsen, Pressemitteilung vom 16.04.2018

Beamte und Soldaten: Zulagen für Dienste zu  
wechselnden Zeiten nicht steuerfrei

Die obersten Finanzbehörden der Länder haben am 26.02.2018 eine 

Allgemeinverfügung erlassen, wonach am 26.02.2018 anhängige und 

zulässige Einsprüche gegen Festsetzungen der Einkommensteuer zu-

rückgewiesen werden, soweit mit ihnen geltend gemacht wird, die 

Zulagen für Dienste zu wechselnden Zeiten für Beamte und Soldaten 

seien nach § 3b Einkommensteuergesetz steuerfrei.

Entsprechendes gilt nach der Verfügung für am 26.02.2018 anhängige, 

außerhalb eines Einspruchs- oder Klageverfahrens gestellte und zuläs-

sige Anträge auf Aufhebung oder Änderung einer Einkommensteuer-

festsetzung.

Allgemeinverfügung der obersten Finanzbehörden der Länder vom 

26.02.2018



Mai 2018

Trieber Weg 6a, 96272 Hochstadt am Main, Tel.-Nr. 09574/65431-0 28

Versicherer muss Kunden über unwirksame Klauseln 
in Verträgen informieren 

Verbraucher, deren Versicherungsverträge unwirksame Klauseln ent-

halten, müssen vom Versicherungsunternehmen deutlich darüber in-

formiert werden. Dies hat der Bundesgerichtshof (BGH) auf eine Klage 

der Verbraucherzentrale (VZ) Hamburg gegen die Allianz Lebensver-

sicherungs-AG entschieden. Wie die Verbraucherzentrale mitteilt, 

hat sie damit erstmals vor dem BGH den so genannten Folgenbesei-

tigungsanspruch bei Versicherungsverträgen durchgesetzt und damit 

auch einen Grundstein für andere Branchen gelegt.

„Versicherungskonzerne haben es nun schwerer, unrechtmäßig Geld 

von ihren Kunden einzubehalten“, sagte Michael Knobloch, Vorstand 

der Verbraucherzentrale Hamburg, zu dem Urteil. Verwendeten Unter-

nehmen unzulässige Klauseln, hätten sie bisher oft nur damit rechnen 

müssen, für die Zukunft auf Unterlassung in Anspruch genommen zu 

werden. Denn betroffene Kunden verlangten sehr selten rückwirkend 

Erstattung, da sie nicht wüssten, dass sie wegen rechtswidriger Ver-

tragsklauseln einen finanzielle Schaden erlitten haben. „Nun müssen 

Versicherer gegenüber ihren Kunden Klartext reden, wenn sie mit 

umstrittenen Klauseln gearbeitet haben. Der Bundesgerichtshof hat 

Versicherungsnehmern mit seinem Urteil den Rücken gestärkt“, so 

Knobloch.

Nach Einschätzung der Verbraucherzentrale Hamburg hat die BGH-

Entscheidung nicht nur weitreichende Folgen für alle Versicherten in 

Deutschland, sondern auch für den Verbraucherschutz insgesamt. Der 

BGH habe in seinem Urteil klargestellt, dass Verbraucherschutzverbän-

den wie den Verbraucherzentralen hinsichtlich aller verbraucherschüt-

zenden Vorschriften gleichermaßen ein Folgenbeseitigungsanspruch 

zustehen kann und sie entsprechende Informations- und Aufklärungs-

schreiben von Unternehmen einfordern dürfen. Die im Urteil getroffe-

nen Wertungen gölten demnach nicht nur für die Versicherungsbran-

che, sondern auch für andere Konsummärkte, schlussfolgert Knobloch.

Verbraucherzentrale Hamburg, PM vom 26.02.2018 zu Bundesge-

richtshof, Urteil vom 14.12.2017, I ZR 184/15

Verbraucherrecht: Auch bei gestiegenen  
EEG-Umlagen dürfen Kunden fristlos kündigen

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden, dass Energieversorger 

es hinnehmen müssen, dass Kunden ihren Vertrag fristlos aufkündigen, 

wenn er mitgeteilt bekommt, dass sich (hier: EEG-)Umlagen erhöht 

haben. 

Dies jedenfalls dann, wenn sie solche Umlagen auf der anderen Sei-

te zum Anlass nehmen, die Kunden dafür stärker als vorher zur Kasse 

zu bitten. Damit hat der BGH seine Rechtsprechung auch auf die von 

den Energieversorgern nicht beeinflussbaren Preisbestandteile ausge-

dehnt. 

BGH, VIII ZR 163/16 vom 22.08.2017

Kündigung einer Vollkaskoversicherung durch einen 
Ehegatten mit Wirkung für den anderen möglich

Ein Ehegatte kann die auf seinen Partner laufende Vollkaskoversiche-

rung für das Familienfahrzeug auch ohne dessen Vollmacht kündigen. 

Dies hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden.

Die Klägerin unterhielt bei der Beklagten eine Haftpflicht- und Voll-

kaskoversicherung für ein auf ihren Ehemann zugelassenes Fahrzeug 

der Marke BMW. Mit einem vom Ehemann unterzeichneten Schreiben 

vom 22.12.2014 wurde die Vollkaskoversicherung für das Familien-

fahrzeug zum 01.01.2015 gekündigt. Die Beklagte fertigte daraufhin 

einen – die Vollkaskoversicherung nicht mehr enthaltenden – neuen 

Versicherungsschein und erstattete überschießend geleistete Beiträ-

ge. Das versicherte Fahrzeug wurde am 05.10.2015 bei einem selbst 

verschuldeten Unfall beschädigt. Die Reparaturkosten beliefen sich 

auf insgesamt rund 12.600 Euro zuzüglich Umsatzsteuer. Mit Schrei-

ben vom 14.01.2016 widerrief die Klägerin die Kündigung der Vollkas-

koversicherung. 

Das Landgericht hat die Klage, mit der die Klägerin von der Beklagten 

Versicherungsleistungen in Höhe der Reparaturkosten abzüglich der 

vereinbarten Selbstbeteiligung von 300 Euro, insgesamt also 12.300 

Verbraucher, 
Versicherung 
& Haftung
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Euro sowie außergerichtliche Anwaltskosten von 958,18 Euro begehrt, 

abgewiesen. Das Oberlandesgericht hat ihre Berufung zurückgewie-

sen. Beide Gerichte haben ihre Entscheidungen auf § 1357 Bürgerli-

ches Gesetzbuch (BGB) gestützt. Hiergegen wendet sich die Klägerin. 

Ihre Revision blieb ohne Erfolg. Der BGH hat die Urteile der Vorins-

tanzen bestätigt und entschieden, dass § 1357 BGB, wonach jeder 

Ehegatte berechtigt ist, Geschäfte zur angemessenen Deckung des 

Lebensbedarfs der Familie mit Wirkung auch für den anderen Ehegat-

ten zu besorgen, auch für die Kündigung einer Vollkaskoversicherung 

gelten kann. Das BGB kenne zwar keine generelle gesetzliche Vertre-

tungsmacht unter Ehegatten. Die vom Ehegatten des Versicherungs-

nehmers ausgesprochene Kündigung könne aber gemäß §1357 BGB 

wirksam sein. Voraussetzung hierfür sei zunächst, dass auch der Ab-

schluss des Versicherungsvertrags ein Geschäft zur angemessenen 

Deckung des Lebensbedarfs der Familie darstellt. Das wiederum richte 

sich nach dem individuellen Zuschnitt der Familie. Danach könne auch 

der Abschluss einer Vollkaskoversicherung in den Anwendungsbereich 

des § 1357 Absatz 1 BGB fallen, sofern ein ausreichender Bezug zum 

Familienunterhalt vorliegt. 

Ein solcher Bezug sei nach den von den Instanzgerichten getroffenen 

Feststellungen hier gegeben. Bei dem versicherten Pkw handele es sich 

um das einzige Fahrzeug der fünfköpfigen Familie. Hinzu komme, dass 

der Pkw auf den Ehemann zugelassen war und sich die zu zahlenden 

Monatsprämien für die Vollkaskoversicherung von rund 145 Euro bezo-

gen auf die Bedarfsdeckung der Familie noch in einem angemessenen 

Rahmen bewegten, weshalb auch keine vorherige Verständigung der 

Ehegatten über den Abschluss der Vollkaskoversicherung erforderlich 

erschien. 

Fällt der Abschluss des Versicherungsvertrags unter § 1357 Absatz 1 

BGB, begründe die hieraus folgende Mitberechtigung für beide Ehe-

gatten die Stellung von Gesamtgläubigern. Zwar können Gesamtgläu-

biger eine Kündigung grundsätzlich nur gemeinsam aussprechen, diese 

Rechtsfolge werde aber von der Regelung des § 1357 Absatz 1 BGB 

überlagert. So wie es den Eheleuten danach möglich ist, für und gegen 

ihre jeweiligen Partner Rechte und Pflichten zu begründen, müsse es 

ihnen spiegelbildlich erlaubt sein, sich hiervon auch mit Wirkung für 

und gegen den anderen wieder zu lösen. Das gilt laut BGH schließlich 

unabhängig davon, ob der das Gestaltungsrecht ausübende Ehegatte 

auch derjenige gewesen ist, der die Verpflichtung des anderen Ehegat-

ten über § 1357 Absatz 1 BGB ursprünglich begründet hat. 

Die Klägerin habe die Kündigung auch nicht einseitig widerrufen kön-

nen, weil diese als rechtsgestaltende empfangsbedürftige Willenser-

klärung die Beendigung des Versicherungsverhältnisses zum vertrag-

lich bestimmten Zeitpunkt zur Folge hatte.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 28.02.2018, XII ZR 94/17

Entsorgung von Inkontinenzmaterial:  
Nicht auf Kosten der Krankenkasse

Versicherte, die von ihrer Krankenkasse mit Inkontinenzmaterial ver-

sorgt werden, können nicht auch die Freistellung von den Kosten für 

dessen Entsorgung beanspruchen. Das hat das Bundessozialgericht 

(BSG) entschieden.

Zwar gehöre Inkontinenzmaterial bei Erwachsenen nicht zu den von 

vornherein von der Leistungspflicht der Krankenkassen ausgeschlosse-

nen Gebrauchsgegenständen des täglichen Lebens. Aus den einschlä-

gigen Rechtsgrundlagen für Hilfsmittel ergebe sich aber kein Anspruch 

auf Beteiligung an den Entsorgungskosten. Der – nach den Gesetzes-

materialien abschließend zu verstehende – Gesetzeswortlaut spreche 

nur von der „Versorgung“ mit Hilfsmitteln, nicht aber auch von der 

„Entsorgung“, obwohl andere Nebenleistungen genannt werden.

Die Rechtsprechung zu Nebenleistungen im Rahmen des bestim-

mungsgemäßen Gebrauchs (zum Beispiel Stromkosten für Elektro-

Akku-Rollstühle, Versorgung von Blindenführhunden) lässt sich nach 

Ansicht des BSG nicht auf den Fall der Entsorgung von Hilfsmitteln 

übertragen. Die Entsorgung gebrauchten Inkontinenzmaterials ermög-

liche nicht erst den Gebrauch des Hilfsmittels. Vielmehr gehe es um 

Folgekosten nach dem Gebrauch. Die Kosten dafür (hier vom Kläger 

geltend gemacht: 60 Euro pro Jahr) seien zudem nicht derart hoch, 

dass dem Gesetzgeber insoweit die Überschreitung seines weiten sozi-

alpolitischen Gestaltungsspielraums anzulasten sei.

Bundessozialgericht, Entscheidung vom 15.03.2018, B 3 KR 4/17 R
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eBay: Irrtümliche Einstellung eines Sofortkaufs ist 
anfechtbar

Wer irrtümlich bei eBay anstelle der beabsichtigten Auktion einen 

Sofortpreisverkauf zu einem Euro aktiviert, kann dies unverzüglich 

anfechten. Dies hat das Amtsgericht (AG) München entschieden und 

eine Klage auf Schadenersatz wegen Nichterfüllung eines über eBay 

geschlossenen Kaufvertrags abgewiesen.

Am Abend des 16.06.2016 stellte der Beklagte, ein erfahrener eBay-

Verkäufer, dessen Muttersprache nicht Deutsch ist, über die Internet-

plattform eBay einen Koffer mit Neuwert von 300 bis 700 Euro zum 

Sofortkaufpreis von einem Euro ein. Kurz darauf nahm der Kläger die-

ses Angebot an und teilte dem Beklagten anschließend mit, er wolle 

den Kaufvertrag nun abwickeln. Daraufhin antwortete der Beklagte 

noch am selben Abend: „Sorry, das war als eine Auktion gedacht! Lei-

der waren Sie schneller, wie ich den Fehler merkte! Ich werde es von 

meiner Seite Annulieren, da sie die Zeit der geboten haben wie es be-

arbeitet wurden ist.“

Der Kläger trat wegen Nichterfüllung vom Kaufvertrag zurück und 

wollte Ersatz in Höhe des von ihm auf 700 Euro veranschlagten Kof-

ferwertes abzüglich des vereinbarten Kaufpreises von einem Euro. Der 

Beklagte behauptet, ihm sei bei der Erstellung des Angebots ein Fehler 

unterlaufen. Er habe eine „Auktion“ mit einem Startpreis von einem 

Euro erst einmal als Vorschau erstellen und noch gar nicht aktivieren 

wollen. Die Buttons für beide Verkaufsarten seien derart angeordnet, 

dass eine Verwechslung möglich sei. Er sei nur kurz auf die Toilette 

gegangen und habe sich mit seiner Tochter unterhalten, als ihn das 

Vibrieren seines Handys klar gemacht habe, dass der Koffer bereits 

verkauft sei. Er habe den Koffer niemals für nur einen Euro verkaufen 

wollen. Tatsächlich habe er ihn inzwischen über eine eBay-Auktion für 

361 Euro anderweitig verkauft. Der Beklagte ist der Ansicht, die oben 

im Wortlaut wiedergegebene Mitteilung habe jedenfalls als Anfech-

tung den Kaufvertrag zum Erlöschen gebracht.

Das AG München gab dem Beklagten Recht, da bereits kein Kaufver-

trag zustande gekommen, dieser aber jedenfalls vom Beklagten wirk-

sam angefochten worden sei. Das Gericht war aufgrund der Angaben 

des Beklagten, seiner ursprünglichen E-Mail und der eingesehenen 

Website von eBay davon überzeugt, dass der Beklagte tatsächlich ei-

nem zu Anfechtung berechtigenden Erklärungsirrtum unterlag, als er 

sein Angebot einstellte.

Nach Inaugenscheinnahme der Website erscheine es dem Gericht 

durchaus möglich, dass ein Fehler wie vorliegend passiert. Zum einen 

lägen die entsprechenden Eintragsfelder beziehungsweise Buttons eng 

neben- oder übereinander, sodass eine Verwechslung möglich sei. Zu-

dem wechsle eBay offenbar häufig die genaue Gestaltung, sodass auch 

erfahrene Nutzer den Überblick verlieren können. Schließlich spreche 

auch die sofortige Reaktion des Beklagten in seiner Mitteilung an den 

Kläger für die Wahrheitsgemäßheit seiner Angaben.

Zwar habe der Beklagte in Abweichung vom Gesetzeswortlaut „Feh-

ler“ statt „Irrtum“ und „Annulieren“ statt „anfechten“ geschrieben. Die 

Verwendung der richtigen juristischen Terminologie sei für die Wirk-

samkeit einer Anfechtungserklärung jedoch nicht erforderlich.

Das Berufungsgericht hielt zwar den Vertrag aufgrund unzweifelhaft 

eindeutiger Erklärungen für zunächst geschlossen, sah aber in der Er-

klärung des Beklagten ebenfalls eine wirksame Anfechtung und wies 

die Berufung des Klägers zurück. Das Urteil ist nach Zurückweisung der 

Berufung rechtskräftig.

AG München, Urteil vom 09.03.2017, 274 C 21792/16, rechtskräftig

Auf Olympische Ringe anspielende Werbung für  
Grillprodukte ist zulässig

Eine Werbung für Grillprodukte, die der Lebensmitteldiscounter LIDL 

unmittelbar vor der Eröffnung der Olympischen Spiele 2016 verbreitet 

hatte, verstößt nicht gegen das Gesetz zum Schutz des Olympischen 

Emblems und der Olympischen Bezeichnungen (OlympSchG). Dies 

hat das Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart in einem Rechtsstreit zwi-

schen dem Deutschen Olympischen Sportbund und der LIDL-Dienst-

leistung GmbH entschieden.

In der beanstandeten Prospekt- und Internetwerbung für Grillprodukte 

verwendete LIDL unter der Überschrift „Liebe ist, wenn wir zu Olympia 

anfeuern“ eine Abbildung von vier Hamburgern und einem Lachsbur-

ger (so genannte Grillpatties), die in der Form der Olympischen Ringe 

auf einem glühenden Holzkohlegrill angeordnet waren (drei Grillpat-

Wirtschaft, 
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ties in der oberen Reihe, zwei Grillpatties in der unteren). Der Deutsche 

Olympische Sportbund sah in dieser Darstellung einen Verstoß gegen 

§ 3 OlympSchG und verlangte deren Unterlassung. Das Landgericht 

Heilbronn wies die Klage ab.

Das OLG Stuttgart hat dieses Urteil bestätigt. Ein Verstoß gegen § 3 

Absatz 1 Satz 1 OlympSchG liege nicht vor, weil LIDL in der Werbung 

nicht das olympische Emblem selbst – die Olympischen Ringe – ver-

wende, sondern nur ein Emblem – die Darstellung der fünf Grillpatties 

– , das auf dieses anspiele. Auch ein Verstoß gegen § 3 Absatz 1 Satz 2 

OlympSchG sei nicht gegeben, weil aufgrund der LIDL-Werbung weder 

eine Gefahr von Verwechslungen bestehe noch die Wertschätzung der 

Olympischen Spiele oder der Olympischen Bewegung in unlauterer 

Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt werde.

Durch die Werbung werde bei den angesprochenen Verbrauchern nicht 

die Fehlvorstellung geweckt, zwischen dem Deutschen Olympischen 

Sportbund und LIDL bestünden organisatorische oder wirtschaftliche 

Verbindungen. Insbesondere entstehe nicht der Eindruck, LIDL gehöre 

zum Kreis der offiziellen Sponsoren der Olympischen Spiele. Auch ein 

Fall der unlauteren Rufausnutzung liege nicht vor, da durch die bean-

standete Werbung nicht der gute Ruf der Olympischen Spiele und der 

Olympischen Bewegung auf die Grillprodukte, für die geworben wurde, 

übertragen werde. Die Werbung beschränke sich darauf, Assoziationen 

zu den Olympischen Spielen zu wecken und hierdurch Aufmerksamkeit 

zu erregen. Dies sei rechtlich zulässig. Zweck des OlympSchG sei es 

nicht, dem Deutschen Olympischen Sportbund eine Monopolstellung 

an allen Bezeichnungen und Symbolen einzuräumen, die im weitesten 

Sinn an Olympia erinnerten, damit er diese bestmöglich wirtschaftlich 

verwerten könne.

Die Revision hat das OLG Stuttgart nicht zugelassen, da die entschei-

denden Rechtsfragen bereits durch den Bundesgerichtshof geklärt sei-

en (vgl. Urteil vom 15.05.2014, I ZR 131/13 – Olympia-Rabatt).
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Heilmittelwerbung: Auch Werbegeschenke an  
Fachkreise unterliegen Ein-Euro-Wertgrenze

In der Heilmittelwerbung ist die Wertgrenze von einem Euro auch bei 

Werbegeschenken an Fachkreise (zu denen insbesondere Apotheker 

und Ärzte zählen) einzuhalten. Dies hat das Oberlandesgericht (OLG) 

Stuttgart entschieden.

Ein pharmazeutisches Unternehmen hatte zu Werbezwecken Pro-

duktkoffer mit sechs verschiedenen Arzneimitteln gegen Erkältungs-

beschwerden bundesweit an Apotheker verschenkt. Die Medikamente 

hatten einen (unrabattierten) Einkaufspreis von 27,47 Euro. Ein Kon-

kurrent hat auf Unterlassung geklagt.

Das OLG gab der Klage statt und bestätigte damit ein Urteil des 

Landgerichts Stuttgart. Nach § 7 des Heilmittelwerbegesetzes sei es 

unzulässig, „Zuwendungen und sonstige Werbegaben (Waren oder 

Leistungen)“ zu gewähren. Von der kostenlosen Abgabe des Arzneimit-

telkoffers gehe die abstrakte Gefahr einer unsachlichen Beeinflussung 

aus. Ausnahmsweise zulässig sei nach der gesetzlichen Bestimmung 

zwar die Zuwendung von geringwertigen Kleinigkeiten.

Der Wert des Arzneimittelkoffers habe allerdings die Geringwertig-

keitsgrenze überschritten. Für Zuwendungen an den Verbraucher habe 

der Bundesgerichtshof eine Wertgrenze von einem Euro definiert (Ur-

teil vom 08.05.2013, I ZR 98/12). Diese gilt nach dem Urteil des OLG 

Stuttgart auch für Angehörige der Fachkreise wie Ärzte und Apotheker. 

Bei einer kostenlosen Leistung sei oft zu erwarten, dass sich der Emp-

fänger in irgendeiner Weise erkenntlich zeigen werde. Dies könne dazu 

führen, dass der umworbene Apotheker einem Kunden die Produkte 

der Beklagten empfehle. Hierin bestehe eine unsachliche Beeinflus-

sung, die durch das Gesetz verhindert werden solle.

Die Revision wurde nicht zugelassen.
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